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Verordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus 

zur Regelung des Betriebs von Schulen, Schulinternaten, 
Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege 

sowie von nichtakademischen Einrichtungen der Lehramtsaus
und -fortbildung im Zusammenhang mit der Verhinderung 

der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 {COVID-19) 
{Schul- und Kita-Coronaverordnung- SchuiKitaCoVO) 

Vom 20. November 2021 

Auf Grund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, § 28a Absatz 1, Absatz 3 und 
Absatz 6 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBI. I S. 1045), von denen 

§ 28 Absatz 1 Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 16 des 
Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBI. I S. 2397) ge
ändert worden ist, 
§ 28 Absatz 1 Satz 2 durch Artikel1 Nummer 6 des Ge
setzes vom 27. März 2020 (BGBI. I S. 587) neu gefasst 
worden ist, 
§ 28a Absatz 1 durch Artikel 12 Nummer 0 des Geset
zes vom 10. September 2021 (BGBI. I S. 4147) geändert 
worden ist, 
§ 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 12 Nummer 0 des 
Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. I S. 4147) 
geändert worden ist, 
§ 28a Absatz 6 durch Artikel 1 Nummer 17 des Geset
zes vom 18. November 2020 (BGBI. I S. 2397) eingefügt 
worden ist, 
§ 32 Satz 1 und 2 durch Artikel 1 Nummer 4 des Ge
setzes vom 22. April 2021 (BGBI. I S. 802) neu gefasst 
worden ist, 

in Verbindung mit § 7 Absatz 2 der lnfektionsschutzgesetz
Zuständigkeitsverordnung vom 9. Januar 2019 (SächsGVBI. 
S. 83), der durch die Verordnung vom 8. Juni 2021 (Sächs
GVBI. S. 594) neu gefasst worden ist, verordnet das Staats
ministerium für Kultus: 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Regelbetrieb 
§ 2a Betriebseinschränkungen in Schulen der Primarstufe 

und in Kindertageseinrichtungen 
§ 3 Zutrittsbeschränkungen 
§ 4 Mund-Nasen-Bedeckung 
§ 4a Schutzmaßnahmen bei schulischen Veranstaltungen 

außerhalb des Schulgeländes 
§ 5 Hygieneplan, Hygienemaßnahmen und Kontakterfas

sung 
§ 6 Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten 
§ 7 lnkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Die nachfolgenden Vorschriften regeln den Betrieb 
der Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft, der 
Schulinternate, der Kindertageseinrichtungen und Einrich
tungen der Kindertagespflege sowie der nichtakademischen 
Einrichtungen der Lehramtsaus- und -fortbildung im Frei-
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staat Sachsen im Zusammenhang mit der Verhinderung der 
Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019. 

(2) Folgende Vorschriften der Sächsischen Corona
Notfaii-Verordnung vom 19. November 2021 (SächsGVBI. 
S. 1261) gelten entsprechend: 
1. § 3 Absatz 1 (Grundsätze für den Impf-, Genesenen

und Testnachweis), 
2. § 3 Absatz 3 (Zeitraum zwischen Test und Testnach

weis), 
3. § 3 Absatz 5 (Ausnahmen von der Testpflicht für Kinder, 

Geimpfte und Genesene) sowie 
4. § 3 Absatz 6 (Nachweisführung für Impf-, Genesenen

oder Testnachweise). 

§2 
Regelbetrieb 

(1) ln den in § 1 Absatz 1 genannten Schulen und Ein
richtungen findet Regelbetrieb statt. 

(2) Schülerinnen und Schüler, gegebenenfalls vertreten 
durch ihre Personensorgeberechtigten, können sich von der 
Teilnahme an der Präsenzbeschulung schriftlich abmelden. 
Die Abmeldung wird mit Außerkrafttreten dieser Verordnung 
unwirksam. 

(3) Die Anordnung häuslicher Lernzeiten nach Maßgabe 
des Schulrechts für Schülerinnen und Schüler, die nicht an 
einer Präsenzbeschulung teilnehmen, ist zulässig. Dies gilt 
insbesondere bei Abwesenheit aufgrund der Schulbesuchs
ordnung vom 12. August 1994 (SächsGVBI. S. 1565), die 
durch die Verordnung vom 4. Februar 2004 (SächsGVBI. 
S. 66) geändert worden ist, sowie im Falle des Absatzes 4. 
Im Falle des Absatzes 2 besteht kein Anspruch auf häusliche 
Beschulung. 

(4) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann für Schu
len, unter deren Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräf
ten und sonstigem Personal mehr als eine an einer Präsenz
beschulung teilnehmende Person mit SARS-CoV-2 infiziert 
ist, befristet anordnen: 
1. in der Primarstufe und an Förderschulen auch oberhalb 

der Primarstufe für die gesamte Schule oder einzelne 
Klassenstufen den eingeschränkten Regelbetrieb mit 
festen Klassen oder Gruppen und festen Bezugsper
sonen in festgelegten Räumen oder Bereichen; die 
oberste Schulaufsichtsbehörde gibt Empfehlungen zum 
eingeschränkten Regelbetrieb, 

2. für die gesamte Schule oder einzelne Klassen- oder 
Jahrgangsstufen des jeweiligen Bildungsgangs das 
Wechselmodell nach Absatz 5, 
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3. die teilweise oder vollständige Schließung einer oder 
mehrerer Schulen, 

4. die Änderung des Nachweisintervalls bezüglich des Zu
trittsverbots nach § 3 Absatz 1 Satz 1 oder 

5. Ausnahmen von dem Wegfall der Pflicht nach § 4 Ab-
satz 1 Satz 1. 

Bei Anordnung der Schließung von Schulen der Primarstufe 
nach Nummer 3 haben Schülerinnen und Schüler, deren 
Personensorgeberechtigte die in der Anlage zu dieser Ver
ordnung genannten Berufe in der Gesundheitsversorgung 
und Pflege, zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung, im Justizwesen sowie im Bereich Bildung und 
Erziehung ausüben, Anspruch auf eine Notbetreuung. Die 
Einrichtungen sind befugt, von den Personensorgeberech
tigten einen Nachweis zur Zugehörigkeit zu einer der Berufs
gruppen zu fordern. Näheres regeln die Träger der Horte in 
eigener Verantwortung. Die Schutzmaßnahmen nach Satz 1 
können gemeinsam oder einzeln angeordnet und auch auf 
Schulinternate sowie auf Horte erstreckt werden. Zuständig
keiten der obersten Landesgesundheitsbehörde sowie der 
Landkreise und Kreisfreien Städte bleiben unberührt. 

(5) Im Wechselmodell findet die zeitgleiche Präsenzbe
schulung in den Unterrichtsräumen für höchstens die Hälfte 
der Zahl der Schülerinnen und Schüler je Klasse oder Kurs 
statt, die in den §§ 1, 3 und 4 der Sächsischen Klassenbil
dungsverordnung vom 7. Juli 2017 (SächsGVBI. S. 384), 
die durch die Verordnung vom 12. März 2021 (SächsGVBI. 
S. 428) geändert worden ist, nebst ihrer Anlage als Ober
grenze festgelegt ist, und, soweit dort keine Obergrenze 
festgelegt ist, für höchstens 16 Schülerinnen und Schüler je 
Klasse oder Kurs. 

§ 2a 
Betriebseinschränkungen in Schulen 

der Primarstufe und in Kindertageseinrichtungen 

(1) Im Zeitraum vom 22. November 2021 bis einschließ
lich 28. November 2021 sind Schulleiterinnen und Schulleiter 
öffentlicher Schulen der Primarstufe befugt, an der Schule 
eingeschränkten Regelbetrieb mit festen Klassen und festen 
Bezugspersonen in festgelegten Räumen oder Bereichen 
anzuordnen. Den jeweils zugehörigen Horten wird empfoh
len, ebenfalls in den eingeschränkten Regelbetrieb zu wech
seln. 

(2) Ab 29. November 2021 findet in Kindertagesein
richtungen und in Schulen der Primarstufe eingeschränkter 
Regelbetrieb mit festen Klassen oder Gruppen und festen 
Bezugspersonen in festgelegten Räumen oder Bereichen 
statt. Den Trägern der Kindertageseinrichtungen bleibt 
vorbehalten, den in der Anlage zu dieser Verordnung ge
nannten Berufsgruppen für den Fall von Einschränkungen 
des Betreuungsumfanges abweichend die Betreuung ihrer 
Kinder vollumfänglich zu gewähren. Bei der Durchführung 
des Schwimmunterrichts in der Primarstufe kann von der 
Maßgabe fester Klassen und Bezugspersonen abgewichen 
werden. ln Einrichtungen der Kindertagespflege kann unein
geschränkter Regelbetrieb stattfinden. 

§3 
Zutrittsbeschränkungen 

(1) Personen ist der Zutritt zum Gelände der in § 1 Ab
satz 1 genannten Schulen und Einrichtungen untersagt, 
wenn sie nicht dreimal wöchentlich im Abstand von jeweils 
zwei Tagen durch einen Test nachweisen, dass keine ln-

fektion mit SARS-CoV-2 besteht. Das Zutrittsverbot nach 
Satz 1 gilt nicht 
1. für Personen, die in Kinderkrippen und Kindergärten be

treute Kinder, Schülerinnen oder Schüler zum Bringen 
oder Abholen kurzzeitig begleiten, 

2. wenn unmittelbar nach dem Betreten des Geländes ein 
Test auf das Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 
vorgenommen wird, 

3. für die in Kinderkrippen und Kindergärten betreuten Kin-
der sowie 

4. für die Kindertagespflege. 
Geimpften und Genesenen, für die das Zutrittsverbot nach 
Satz 1 nicht gilt, wird empfohlen, durch einen Test sicherzu
stellen, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. Der 
Veranstalter von Nutzungen und Zusammenkünften außer
halb der Unterrichts- und Betreuungszeiten muss sicher
stellen, dass Handreinigungs- und ein zumindest begrenzt 
viruzides Desinfektionsmittel in hinreichender Menge zur 
Verfügung stehen sowie die genutzten Oberflächen, Ge
genstände und Räume nach Beendigung der Nutzung oder 
Zusammenkunft vor der nächsten Nutzung durch die in § 1 
Absatz 1 genannten Schulen und Einrichtungen gründlich 
gereinigt werden. Außensportanlagen müssen nicht gerei
nigt werden. 

(1a) Sofern ein Zutrittsverbot nach Absatz 1 Satz 1 gilt, 
sind im Eingangsbereich des Geländes entsprechende Hin
weise anzubringen. 

(1b) Der erste Testnachweis nach Absatz 1 Satz 1 soll 
beim ersten Zutritt zum Gelände innerhalb der Kalenderwo
che erbracht werden. ln Schulinternaten soll er bei Anreise 
am Wochenende bereits beim ersten Zutritt zum Gelände 
am Wochenende erbracht werden. 

(2) Der Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 sowie Tester
gebnisse nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 können von der 
Schule oder Einrichtung erfasst und dokumentiert werden. 
Die Dokumentation ist unverzüglich zu löschen oder zu ver
nichten, wenn sie für die Kontrolle der Voraussetzungen nach 
Absatz 1 Satz 1 nicht mehr benötigt wird. Die Schule oder 
Einrichtung ist befugt, entsprechend § 9 Absatz 2 Satz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes dem Gesundheitsamt, in dessen 
Bezirk die betroffene Person ihre Hauptwohnung hat, posi
tive Ergebnisse von Tests nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 
zu melden. Sie ist zudem befugt, ihr Personal in anonymi
sierter Form um Auskunft über das Bestehen eines vollstän
digen Impfschutzes gegen SARS-CoV-2 zu ersuchen; das 
Personal ist zu wahrheitsgemäßer Auskunft verpflichtet. Die 
Auskünfte nach Satz 4 dürfen zur Vorbereitung von Tests 
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und zur Anpassung des 
Hygieneplans verwendet werden. Liegt eine Ausnahme von 
der Testpflicht nach § 3 Absatz 5 der Sächsischen Corona
Notfaii-Verordnung vor, kann die Schule erfassen und doku
mentieren, an welchem Tag die Einsichtnahme in den Impf
oder Genesenennachweis gewährt wurde. 

(3) Der Aufenthalt auf dem Gelände der in § 1 Absatz 1 
genannten Schulen und Einrichtungen ist Personen unter
sagt, die 
1. mindestens eines der folgenden Symptome zeigen: 

Atemnot, neu auftretender Husten, starker Schnupfen, 
Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust, oder 

2. sich aufgrund einer Infektion mit SARS-CoV-2 oder des 
engen Kontakts zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten 
Person absondern müssen. 

Kinder, Schülerinnen oder Schüler, die mindestens ein Sym
ptom im Sinne von Satz 1 Nummer 1 während der Betreuung, 
während des Unterrichts oder einer sonstigen schulischen 
Veranstaltung zeigen, sollen in einem separaten Raum un
tergebracht werden. Das Abholen durch einen Personen-
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sorgeberechtigten oder eine von diesem bevollmächtigte 
Person ist unverzüglich zu veranlassen. Die Sätze 2 und 3 
gelten entsprechend, wenn ein auf dem Gelände der Schule 
durchgeführter Test auf das Vorliegen einer Infektion mit 
SARS-CoV-2 ein positives Testergebnis aufweist. 

(4) Zeigen Kinder, Schülerinnen oder Schüler mindes
tens ein Symptom im Sinne von Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 
ist ihnen der Zutritt zu der Einrichtung erst zwei Tage nach 
dem letztmaligen Auftreten eines Symptoms gestattet. 

(5) Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 und 3 sowie Ab
satz 4 gelten nicht für Personen, die 
1. durch eine ärztliche Bescheinigung oder durch einen am 

selben Tage durchgeführten Test auf das Vorliegen ei
ner Infektion mit SARS-CoV-2 mit negativem Testergeb
nis nachweisen, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 
besteht, oder 

2. durch eine ärztliche Bescheinigung, einen Allergieaus
weis, den Nachweis einer chronischen Erkrankung oder 
ein vergleichbares Dokument glaubhaft machen, dass 
keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. 

§4 
Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) Die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund
Nasen-Schutzes (OP-Maske) oder einer FFP2-Maske oder 
vergleichbaren Atemschutzmaske, jeweils ohne Ausatem
ventil, besteht 
1. vor dem Eingangsbereich der in § 1 Absatz 1 genannten 

Schulen und Einrichtungen; dies gilt nicht für Kinder bis 
zur Vollendung des 6. Lebensjahres; 

2. in Gebäuden und auf dem sonstigen Gelände von Kin
dertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kinderta
gespflege; dies gilt nicht 
a) für in diesen Einrichtungen betreute Kinder und 
b) während der Betreuung für das Personal und die 

Kindertagespflegeperson sowie bei der Abnahme 
von Tests gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 für 
das Personal; 

3. in Schulgebäuden und auf dem sonstigen Gelände von 
Schulen; dies gilt nicht für Schülerinnen, Schüler, schu
lisches Personal und Hortpersonal 
a) auf dem Außengelände von Schulen, wenn ein Min-

destabstand von 1,5 Metern eingehalten wird, 
b) in der Primarstufe innerhalb der Unterrichtsräume, 
c) in Horten innerhalb der Gruppenräume, 
d) auf dem Außengelände von Grund- und Förder

schulen sowie Horten, 
e) im Unterricht an Förderschulen der Sekundarstufe I, 
f) im Unterricht der Werkstufe der Förderschulen mit 

dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, 
g) im inklusiven Unterricht für die Förderschwerpunkte 

Hören und Sprache, 
h) beim Sport, 
i) zur Aufnahme von Speisen und Getränken im 

Schulgebäude, 
j) bei der Abnahme von Tests gemäß § 3 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 2, 
k) für Schülerinnen und Schüler während einer Prü

fung am Sitzplatz, wenn ein Mindestabstand von 
1,5 Metern eingehalten wird, sowie 

I) für Schülerinnen und Schüler während eines schrift
lichen Leistungsnachweises am Sitzplatz, wenn ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird; 

4. in Schulinternaten; dies gilt nicht in Wohn- und Schlaf
räumen oder wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten wird; 
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5. in nichtakademischen Einrichtungen der Lehramtsaus
und -fortbildung; dies gilt nicht auf dem Außengelände, 
wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 
wird. 

Die Pflicht nach Satz 1 entfällt, wenn durch Einsichtnahme 
in den Impf- oder Genesenennachweis gewährleistet ist, 
dass ausschließlich Personen anwesend sind, die geimpft 
oder genesen sind. Wer Einsicht in einen Impf- oder Gene
senennachweis nach Satz 2 erhält, hat Stillschweigen über 
die darin enthaltenen Gesundheitsdaten zu bewahren. Das 
Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes oder ei
ner FFP2-Maske oder vergleichbaren Atemschutzmaske, je
weils ohne Ausatemventil, wird auch bei Entfallen der Pflicht 
empfohlen. 

(1a) Lehramtsstudierende, die an Praktika in Schulen 
teilnehmen, gelten als schulisches Personal im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3. 

(2) Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen 
das Tragen der vorgeschriebenen Mund-Nasen-Bedeckung 
aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen 
Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, sind von der 
Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 befreit. 

(3) Zur Glaubhaftmachung einer Befreiung von der Pflicht 
nach Absatz 1 Satz 1 genügt die Gewährung der Einsicht
nahme in eine ärztliche Bescheinigung, welche die durch die 
Erfüllung der Pflicht zu erwartenden Beeinträchtigungen be
nennt und erkennen lassen soll, auf welcher Grundlage die 
Ärztin oder der Arzt zu dieser Einschätzung gelangt ist. Per
sonen, die entgegen der nach Absatz 1 Satz 1 bestehenden 
Pflicht die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht 
tragen, ohne dass eine Ausnahme nach Absatz 2 vorliegt, ist 
der Aufenthalt vor dem Eingangsbereich der in § 1 Absatz 1 
genannten Schulen und Einrichtungen, in Gebäuden und auf 
dem sonstigen Gelände von Kindertageseinrichtungen und 
Einrichtungen der Kindertagespflege, in Schulgebäuden, auf 
dem sonstigen Gelände von Schulen sowie in nichtakade
mischen Einrichtungen der Lehramtsaus- und -fortbildung 
untersagt. Wer Einsicht in eine ärztliche Bescheinigung nach 
Satz 1 erhält, hat Stillschweigen über die darin enthaltenen 
Gesundheitsdaten zu bewahren. 

(4) Die in § 1 Absatz 1 genannten Schulen und Einrich
tungen sind befugt, von der ärztlichen Bescheinigung, mit 
der eine Befreiung von der Pflicht nach Absatz 1 glaubhaft 
gemacht wird, eine analoge oder digitale Kopie zu fertigen 
und diese aufzubewahren. Das Original der Bescheinigung 
darf nur mit Zustimmung des Vorlegenden aufbewahrt wer
den. Die Kopie oder die Bescheinigung ist vor unbefugtem 
Zugriff zu sichern und nach Ablauf des Zeitraumes, für wel
che die Bescheinigung gilt, unverzüglich zu löschen oder zu 
vernichten, spätestens jedoch mit Ablauf des Jahres 2021. 

§4a 
Schutzmaßnahmen bei schulischen 

Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes 

(1) An einer Schulfahrt darf nur teilnehmen, wer gegen
über der leitenden Lehrkraft dreimal wöchentlich im Abstand 
von jeweils zwei Tagen, erstmals bei Beginn der Schulfahrt, 
durch einen Test nachweist, dass keine Infektion mit SARS
CoV-2 besteht. 

(2) Bei Schulfahrten und sonstigen schulischen Veran
staltungen außerhalb des Schulgeländes besteht die Pflicht 
zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes 
(OP-Maske) oder einer FFP2-Maske oder vergleichbaren 
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Atemschutzmaske, jeweils ohne AusatemventiL Dies gilt 
nicht 
1. unter freiem Himmel, 
2. beim Sport für Schülerinnen und Schüler sowie schuli

sches Personal, 
3. wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 

wird, 
4. in Schlafräumen, 
5. wenn das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung aus 

unabweisbaren Gründen erforderlich ist oder 
6. wenn durch Einsichtnahme in den Impf- oder Genese

nennachweis gewährleistet ist, dass ausschließlich Per
sonen anwesend sind, die geimpft oder genesen sind; 
wer Einsicht in einen Impf- oder Genesenennachweis 
erhält, hat Stillschweigen über die darin enthaltenen 
Gesundheitsdaten zu bewahren. 

(3) § 4 Absatz 1a bis 4 gilt entsprechend. 

(4) Weitergehende Infektionsschutzregelungen in der 
Sächsischen Corona-Notfaii-Verordnung, in ihrer jeweils 
geltenden Fassung, bleiben unberührt. 

(5) Nähere Regelungen zur Zulässigkeit der Durchfüh
rung von Schulfahrten während der Geltungsdauer dieser 
Verordnung trifft die oberste Schulaufsichtsbehörde. 

§5 
Hygieneplan, Hygienemaßnahmen 

und Kontakterfassung 

(1) Die in § 1 Absatz 1 genannten Schulen und Einrich
tungen müssen auch dann einen Hygieneplan haben und 
einhalten, wenn sie keine Gemeinschaftseinrichtungen im 
Sinne des § 33 des Infektionsschutzgesetzes sind. Der Hy
gieneplan muss auf den folgenden, im Internet unter der Ad
resse www.gesunde.sachsen.de veröffentlichten Vorschrif
ten in den jeweils geltenden Fassungen beruhen: 
1. für Kindertageseinrichtungen auf dem "Rahmenhygie

neplan gemäß § 36 des Infektionsschutzgesetzes für 
Kindereinrichtungen (Kinderkrippen, -gärten, -tages
stätten, auch integrativ, und Kinderhorte)", Stand: April 
2007, und 

2. für Schulen und Schulinternate auf dem "Rahmenhy
gieneplan gemäß § 36 des Infektionsschutzgesetzes 
für Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen, in 
denen Kinder und Jugendliche betreut werden", Stand: 
April2008. 

Er soll den Besonderheiten der konkreten Einrichtung Rech
nung tragen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Einrichtungen der Kinderta
gespflege. 

(3) Der Hygieneplan kann aus triftigem Grund Ausnah
men von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bede
ckung vorsehen. 

(4) Die Hygienepläne der Klinik- und Krankenhausschu
len richten sich nach den Hygieneplänen und Infektions
schutzregelungen der jeweiligen Klinik oder des jeweiligen 
Krankenhauses. 

(5) Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände 
und Räume sind täglich und technisch-mediale Geräte sind 
nach jeder Nutzung gründlich zu reinigen. 

(6) Sämtliche genutzte Räumlichkeiten sind täglich 
mehrfach durch das vollständige Öffnen der Fenster, so
weit technisch möglich, und Türen gründlich zu lüften. Un-

terrichtsräume sollen darüber hinaus mindestens einmal 
während der Unterrichtsstunde, spätestens 30 Minuten nach 
deren Beginn, gründlich gelüftet werden. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht, wenn der Luftaustausch durch eine raumluft
technische Anlage gesichert ist. 

(7) Wer eine der in § 1 Absatz 1 genannten Schulen oder 
Einrichtungen betritt, hat sich unverzüglich die Hände gründ
lich zu waschen oder mit einem zumindest begrenzt Viruzi
den Mittel zu desinfizieren. Die Schule oder Einrichtung stellt 
sicher, dass geeignete Möglichkeiten zum Händewaschen 
und Desinfizieren zugänglich sind. Der Träger der Schule 
oder Einrichtung stellt sicher, dass die dafür notwendigen 
hygienischen Mittel, insbesondere Handreinigungs- und ein 
zumindest begrenzt viruzides Desinfektionsmittel, in hin
reichender Menge vorgehalten werden. Direkte körperliche 
Kontakte sollen vermieden werden. Personen, die sich in der 
Schule oder Einrichtung aufhalten, sind auf die Einhaltung 
dieser Hygienemaßregeln altersgerecht hinzuweisen. Insbe
sondere sind im Eingangsbereich entsprechende Hinweise 
anzubringen. 

(8) Zur Kontaktnachverfolgung ist täglich zu dokumen
tieren, 
1. welche Kinder in Kindertageseinrichtungen und Einrich

tungen der Kindertagespflege betreut wurden, 
2. wer diese Kinder betreut hat, 
3. welche Personen mit Ausnahme der betreuten Kinder, 

des Personals und der Kindertagespflegeperson sich 
länger als 10 Minuten in einem Gebäude einer Kinderta
geseinrichtung oder den Räumlichkeiten einer Einrich
tung der Kindertagespflege aufgehalten haben, 

4. welche Personen mit Ausnahme von Schülerinnen, 
Schülern, schulischem Personal und Hortpersonal sich 
länger als 10 Minuten in einem Schulgebäude aufgehal
ten haben und 

5. welche Personen mit Ausnahme von Schülerinnen, 
Schülern, schulischem Personal und Schulinternatsper
sonal sich länger als 10 Minuten in einem Schulinternat 
aufgehalten haben. 

§ 2 der Sächsischen Corona-Notfaii-Verordnung gilt ent
sprechend. 

§6 
Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten 

(1) Soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes 
geregelt ist, haben die nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der lnfek
tionsschutzgesetz-Zuständigkeitsverordnung vom 9. Januar 
2019 (SächsGVBI. S. 83), die zuletzt durch die Verordnung 
vom 20. Juli 2021 (SächsGVBI. S. 766) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, zuständigen Behörden 
die Bestimmungen dieser Verordnung umzusetzen. Dabei 
ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Sie 
können die Ortspolizeibehörden um Vollzugs- und Vollstre
ckungshilfe ersuchen. Die Zuständigkeiten zum Vollzug der 
Arbeitsschutzvorschriften gemäß der Sächsischen Arbeits
schutzzuständigkeitsverordnung vom 6. Juli 2008 (Sächs
GVBI. S. 416), die zuletzt durch die Verordnung vom 8. Okto
ber 2019 (SächsGVBI. S. 706) geändert worden ist, bleiben 
unberührt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer 
1. vorsätzlich entgegen § 4 Absatz 3 Satz 3 oder § 4a Ab

satz 3 in Verbindung mit § 4 Absatz 3 Satz 3 nicht Still
schweigen über die in einer ärztlichen Bescheinigung 
enthaltenen Gesundheitsdaten bewahrt oder vorsätzlich 
entgegen § 4 Absatz 1 Satz 3 oder § 4a Absatz 2 Satz 2 
Nummer 6 nicht Stillschweigen über die in einem Impf-
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oder Genesenennachweis enthaltenen Gesundheitsda
ten bewahrt, 

2. fahrlässig oder vorsätzlich 
a) entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 das Gelände betritt, 

ohne dass eine Ausnahme von der Testpflicht nach 
§ 3 Absatz 5 der Sächsischen Corona-Notfaii-Ver
ordnung vorliegt, 

b) entgegen § 4 Absatz 1 oder § 4a Absatz 2 keinen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder keine 
FFP2-Maske oder vergleichbare Atemschutzmaske, 
jeweils ohne Ausatemventil, trägt, ohne dass eine 
Ausnahme nach § 4 Absatz 2 oder§ 4a Absatz 3 in 
Verbindung mit§ 4 Absatz 2 vorliegt. 

Dresden, den 20. November 2021 

§7 
lnkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 22. November 2021 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Schul- und Kita-Coronaverordnung 
vom 19. Oktober 2021 (SächsGVBI. S. 1186), die durch die 
Verordnung vom 5. November 2021 (SächsGVBI. S. 1230) 
geändert worden ist, außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 12. Dezember 
2021 außer Kraft. 

Der Staatsminister für Kultus 
Christian Piwarz 
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Anlage 
(zu§ 2 Absatz 4 Satz 2 und zu§ 2a Absatz 2 Satz 2) 

Gesundheitsversorgung und Pflege 

Arztpraxen 
Krankenhäuser 
Apotheken 
Labore 
stationäre Einrichtungen für Pflege, Reha, Eingliederungshilfe 
ambulante Pflegedienste 
Wirtschafts-, Versorgungs- und Reinigungspersonal, welches überwiegend in und für die genannten Einrichtungen tätig 
ist 

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

Berufsfeuerwehr, freiwillige Feuerwehr, sofern Tagesbereitschaft besteht 
Rettungsdienst 
Katastrophenschutz 
Polizeivollzugsdienst 

Justizwesen 

Justizvollzug (betriebsnotwendiges Personal) 
Gerichte 
Staatsanwaltschaften 

Bildung und Erziehung 

Personal zur Sicherstellung der Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Schulen 
stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
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Begründung 

A. Bekanntmachung der Begründung 

Die Begründung dieser Verordnung wird im Hinblick auf 
§ 28a Absatz 5 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes be
kannt gemacht. 

B. Allgemeiner Teil 

Mit Erlass der Vierten Verordnung zur Änderung der ln
fektionsschutzgesetz-Zuständigkeitsverordnung vom 8. Juni 
2021 (SächsGVBI. S. 594) wurde dem Staatsministerium 
für Kultus die Ermächtigung zum Erlass von Geboten und 
Verboten durch Rechtsverordnungen zur Verhinderung der 
Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 für den Be
reich der Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft, der 
Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kinderta
gespflege sowie der nichtakademischen Einrichtungen der 
Lehramtsaus- und -fortbildung übertragen. 

Mit dem Erlass dieser Rechtsverordnung wird von der 
Ermächtigung Gebrauch gemacht. Die Verordnung lehnt sich 
in starkem Maße an Regelungen der Schul- und Kita-Core
naverordnung vom 19. Oktober 2021 (SächsGVBI. S. 1186), 
die durch die Verordnung vom 5. November (SächsGVBI. 
S. 1230) geändert worden ist, an und führt sie fort. Sie ori
entiert sich zudem an den vorangehenden Schul- und Kita
Coronaverordnungen vom 21. September 2021 (SächsGVBI. 
S. 871) und vom 24. August 2021 (SächsGVBI. S. 806), den 
vorangehenden Schul- und Kitabetriebseinschränkungs
verordnungen vom 10. Juni 2021 (SächsGVBI. S. 598) und 
vom 22. Juni 2021 (SächsGVBI. S. 665), die durch die Ver
ordnung vom 21. Juli 2021 (SächsGVBI. S. 768) geändert 
worden ist, sowie an den zuvor in der Sächsischen Corona
Schutz-Verordnung vom 26. Mai 2021 (SächsGVBI. S. 538) 
enthaltenen Bestimmungen der§§ 23 bis 25. 

C. Erfüllungsaufwand 

Mit der vorliegenden Verordnung werden im Vergleich 
zu den vorangegangenen Verordnungen keine grundsätzlich 
neuen kostenrelevanten Sachverhalte geschaffen. 

D. Besonderer Teil 

Zu § 1 (Geltungsbereich) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 vollzieht den von§ 7 Absatz 2 Infektionsschutz
gesetz-Zuständigkeitsverordnung geschaffenen Ermächti
gungsbereich für das Staatsministerium für Kultus nach. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 ordnet für bestimmte allgemeine Regelungen 
der Sächsischen Corona-Notfaii-Verordnung die entspre
chende Geltung im Rahmen der vorliegenden Verordnung 
an. Damit werden innerhalb des Freistaates Sachsen ein
heitliche Grundsätze festgelegt. 

Zu § 2 (Regel betrieb) 

Zu Absatz 1 

Im Grundsatz wird der Regelbetrieb unter Pandemiebe
dingungen in allen Schulen, Kindertageseinrichtungen und 
Einrichtungen der Kindertagespflege sowie der nichtakade
mischen Einrichtungen derLehramtsaus-und -fortbildung im 
Freistaat Sachsen ermöglicht. 
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Bei der Ausübung des Regelbetriebs in nichtakade
mischen Einrichtungen der Lehramtsaus- und -fortbildung 
muss gegebenenfalls auf die gesamtgesellschaftliche Lage, 
insbesondere auf hohe lnzidenzwerte oder auf ein standort
bezogenes besonderes Infektionsgeschehen angemessen 
und verantwortungsvoll reagiert werden. Ist dies erforder
lich, wird der Regelbetrieb nicht in Form von Präsenzver
anstaltungen, sondern im digitalen Format umgesetzt. Die 
Festlegungen trifft die oberste Schulaufsichtsbehörde auf 
der Grundlage der entsprechenden Sachlage. 

Zu Absatz 2 

Eine generelle Möglichkeit zur Abmeldung von der Prä
senzbeschulung ist nunmehr wieder vorgesehen. 

Zu Absatz 3 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Abwesen
heit aus anderen Rechtsgründen, insbesondere nach Maß
gabe der Schulbesuchsordnung. Schülerinnen und Schuler 
können beispielsweise von der Pflicht zur Teilnahme am 
Präsenzunterricht entbunden werden, wenn die Vorlage ei
ner ärztlichen Bescheinigung nachvollziehbar macht, dass 
bei der Schülerin oder dem Schüler wegen einer Grunder
krankung ein erhöhtes Risiko für eine COVID-19-Erkrankung 
besteht beziehungsweise die Schülerin oder der Schüler bei 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ein un
zumutbar erhöhtes individuelles Risiko für einen schweren 
Verlauf der Krankheit trägt. 

Gleichzeitig wird klargestellt, dass die Anordnung häus
licher Lernzeiten nach Maßgabe des Schulrechts in solchen 
Fällen zulässig bleibt. Hierfür können unter anderem vom 
Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellte Plattformen wie 
LernSax verwendet werden. Die von der Präsenzpflicht be
freiten Schülerinnen und Schüler kommen ihrer Schulpflicht 
durch Teilnahme an den zur Verfügung gestellten Angeboten 
zum häuslichen Lernen nach. 

Bei einer Befreiung von der Teilnahme an der Präsenz
beschulung nach Absatz 2 besteht hingegen kein Anspruch 
auf eine häusliche Beschulung. 

Zu Absatz 4 

Auch Schulen können von Infektionen mit dem Corona
virus betroffen sein. Absatz 4 eröffnet der obersten Schulauf
sichtsbehörde mit der sogenannten Hotspotregelung neben 
den Möglichkeiten, für die gesamte Schule oder einzelne 
Klassen- oder Jahrgangsstufen vorübergehend den einge
schränkten Regelbetrieb anzuordnen, betroffene Schulen 
entweder vorübergehend ganz oder teilweise zu schließen 
oder die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Präsenzbe
schulung vorübergehend durch Übergang in das Wechsel
modell zu verringern, auch vorübergehend eine mehr als 
dreimalig wöchentliche Testung oder vorübergehend eine 
Ausnahme von dem Wegfall der Pflicht zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes anzuordnen. Die aufgeführten Maß
nahmen können zudem miteinander kombiniert und, soweit 
dies möglich ist, auch auf Schulinternate sowie auf Horte 
erstreckt werden. Alle Optionen sollen dazu beitragen, die 
Zahl an Neuinfektionen zu begrenzen. Dabei reicht eine 
vereinzelte Infektion an der Schule aber nicht aus, um die 
Voraussetzungen zu erfüllen. Die Maßnahmen zielen darauf 
ab, ein Infektionsgeschehen mit mehr als einer Infektion zu 
bekämpfen und weitere Neuansteckungen in diesen Fällen 
zu verhindern. 

Das der obersten Schulaufsichtsbehörde in § 2 Absatz 4 
eingeräumte Ermessen ist unter Beachtung insbesondere 
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der in § 28a Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes genann
ten Kriterien auszuüben. Eine entscheidende Bedeutung 
kommt den Umständen an der betroffenen Schule "vor Ort" 
zu, da es sich um eine Ermessensentscheidung handelt und 
die Ausübung des Ermessens dem jeweils konkreten Sach
verhalt gerecht werden muss. Im Vordergrund werden die 
Belange der betroffenen Schülerinnen und Schüler stehen. 
Konkrete Maßnahmen werden darauf abzielen, eine wei
tere auch unkontrollierte Ausbreitung von Infektionen mit 
SARS-CoV-2 an den Einrichtungen zu verhindern. Ausge
gangen wird dabei regelmäßig von einem Überschreiten des 
Infektionsgeschehens über Schwellenwerte in Relation zur 
Anzahl der Schülerinnen und Schüler an der Schule. Da
rüber hinaus werden weitere auch räumliche Kriterien und 
die bereits ergriffenen Maßnahmen des Gesundheitsamtes 
und der Schule in die Abwägungen einbezogen. Zudem 
wird -wie bisher- besonders zu berücksichtigen sein, dass 
sogenannte Abschlussklassen eine verlässliche Präsenzbe
schulung benötigen, um sich bestmöglich auf Abschlussprü
fungen vorzubereiten. Auch die Belange der Lehrkräfte so
wie des sonstigen schulischen Personals sind zu gewichten. 
Die Ermessensbetätigung der obersten Schulaufsichtsbe
hörde unterliegt im Falle rechtlicher Auseinandersetzungen 
der gerichtlichen Kontrolle. 

Die Vorschrift lehnt sich an eine seinerzeit bewährte 
Regelung aus der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung 
vom 27. November 2020 (SächsGVBI. S. 666) an. Sie bietet 
der obersten Schulaufsichtsbehörde ein zusätzliches Instru
ment der lnfektionsbekämpfung, entbindet die für den Infek
tionsschutz zuständigen kommunalen Behörden "vor Ort" 
aber nicht von ihrer Verantwortung. Alle Infektionsschutz
maßnahmen mit schulischem Bezug erfordern vielmehr 
eine enge Kooperation der beteiligten Akteure (insbeson
dere Schulen, Horte und andere Kindertageseinrichtungen, 
Schulaufsichtsbehörden, Schulträger sowie Gesundheits
ämter). 

Neu aufgenommen wurde die Möglichkeit, dass Schüle
rinnen und Schüler, deren Personensorgeberechtigte Berufe 
der Gesundheitsversorgung und Pflege, zur Sicherstellung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, im Justizwesen so
wie im Bereich Bildung und Erziehung ausüben, Anspruch 
auf eine Notbetreuung haben. Die einzelnen Berufe sind in 
der Anlage zu dieser Verordnung aufgeführt. Um die Zu
gehörigkeit der Personensorgeberechtigten zu einer der 
genannten Berufsgruppen überprüfen zu können, sind die 
Einrichtungen befugt, einen entsprechenden Nachweis zu 
fordern. Näheres regeln die Träger der Horte in eigener Ver
antwortung. 

Zu Absatz 5 

Das grundsätzlich bereits aus dem vergangenen Jahr 
bekannte sogenannte Wechselmodell reduziert die Zahl der 
zeitgleich anwesenden Schülerinnen und Schüler und ver
ringert somit das Infektionsrisiko erheblich. Die zulässige 
Zahl der Schülerinnen und Schüler, für die eine zeitgleiche 
Präsenzbeschulung in den Unterrichtsräumen stattfinden 
kann, berechnet sich anhand der Obergrenzen gemäß der 
Sächsischen Klassenbildungsverordnung vom 7. Juli 2017 
(SächsGVBI. S. 384) und, soweit dort keine Obergrenze fest
gelegt ist, aus § 4a Absatz 2 Satz 1 und 2 des Sächsischen 
Schulgesetzes (die größten im Freistaat Sachsen aktuell be
stehenden Klassen umfassen 32, bei hälftiger Teilung also 
16 Schülerinnen und Schüler). 

Zu § 2a {Betriebseinschränkungen in Schulen der 
Primarstufe und in Kindertageseinrichtungen) 

ln Reaktion auf die gehäuften befristeten Schließungen 
von Schulen der Primarstufe und die steigenden Personal
ausfälle in Kindertageseinrichtungen aufgrund des Auftre
tens von Infektionen mit SARS-CoV-2, wird als besondere 
Infektionsschutzmaßnahme schrittweise der sogenannte 
eingeschränkte Regelbetrieb - ab 22. November 2021 zu
nächst für Schulen der Primarstufe im Ermessen der jewei
ligen Schulen - und ab 29. November 2021 flächendeckend 
in Kindertageseinrichtungen und in Schulen der Primarstufe 
eingeführt. Hiervon werden ausdrücklich Einrichtungen der 
Kindertagespflege ausgenommen. 

Die Träger der Kindertageseinrichtungen können ent
sprechend der personellen Situation vor Ort selbst entschei
den, ob den in der Anlage zu dieser Verordnung genannten 
Berufsgruppen für den Fall von Einschränkungen des ver
traglich vereinbarten Betreuungsumfanges eine vollumfäng
liche Betreuung ihrer Kinder gewährt werden kann. 

Zu § 3 {Zutrittsbeschränkungen) 

Zu Absatz 1 

Das Mittel der (Schnell-) Tests wird weiterhin als ein 
wichtiger Baustein zur Reduzierung des Infektionsrisikos an 
Schulen kontinuierlich, systematisch und flächendeckend 
eingesetzt. 

Testungen sind auch mit Blick auf Kindertageseinrich
tungen, insbesondere für die pädagogischen Fachkräfte, 
durchzuführen. Es hat sich gezeigt, dass Infektionen inner
halb des Personals und Infektionen der betreuten Kinder 
durch das Personal eine gewisse Gefahrenquelle darstellen, 
die es möglichst auszuschalten gilt. 

Entsprechendes gilt für die nichtakademischen Einrich
tungen der Lehramtsaus- und -fortbildung. Ein Betrieb ohne 
Infektionen soll möglichst gewährleistet werden. 

Es wird weiterhin an den Zutrittsbeschränkungen fest
gehalten. Hierbei ist insbesondere von Bedeutung, dass 
Schülerinnen und Schüler sowie in Kindertageseinrichtun
gen betreute Kinder aufgrund ihres Lebensalters aktuell 
entweder noch überhaupt keine Möglichkeit haben, sich für 
eine Schutzimpfung zu entscheiden, oder diese Möglichkeit 
erst seit kurzer Zeit eröffnet ist. Insbesondere diese jungen 
Menschen gilt es vor Infektionen möglichst zu schützen. 

Zu berücksichtigen ist zudem, dass in den Schulen 
und aufgeführten Einrichtungen Tests für die beschulten 
beziehungsweise betreuten Personen sowie das Personal 
kostenlos vorgehalten werden, so dass ohne weitere finan
zielle Aufwendungen für die jeweils betroffene Person der 
erforderliche Testnachweis erbracht werden kann. Die dort 
verwendeten Tests (sog. Spuck- oder Lollytests oder solche 
Tests, bei denen nur ein Abstrich im vorderen Nasenbereich 
erforderlich ist) sind nicht mit Beeinträchtigungen verbun
den, die in ihren Wirkungen körperliche Schmerzen hervor
rufen. Ergänzend sind Testnachweise aus Testzentren zu 
akzeptieren. 

Für den Zutritt ist der Nachweis nur "dreimal wöchentlich" 
zu erbringen. Die in § 2 Nummer 7 der COVID-19-Schutz
maßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 
(BAnz AT 08.05.2021 V1) enthaltene Formulierung, dass die 
zu Grunde liegende Testung maximal 24 Stunden zurück
liegen darf, bezieht sich nur auf den jeweils vorzulegenden 
Testnachweis (zum Beispiel aus einem Testzentrum). 
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Zum Bringen und Abholen sowohl in Schulen als auch 
in Kindertageseinrichtungen ist ein negativer Testnachweis 
von den begleitenden Personen (zum Beispiel Eitern) nicht 
vorzulegen. Ohne negativen Testnachweis kann auch das 
jeweilige Gebäude betreten werden. Dies rechtfertigt sich 
durch den nur kurzzeitigen Aufenthalt. Hierunter ist ein Auf
enthalt von maximal 10 Minuten zu verstehen und kein län
gerfristiges Verweilen. 

Kinder in Kinderkrippen und Kindergärten werden in 
die Regelung zum Testnachweis nicht einbezogen (Satz 2 
Nummer 3), da nach derzeitigem Erkenntnisstand Kinder 
ein umso geringeres Infektions- und Verlaufsrisiko tragen, 
je jünger sie sind. 

Genesene und geimpfte Personen sind zwar von der 
Zutrittsbeschränkung ausgenommen, vergleiche den Ver
weis in § 1 Absatz 2 auf die Bestimmungen der Sächsischen 
Corona-Notfaii-Verordnung mit den Ausnahmen von der 
Testpflicht Inzwischen istjedoch durch Studien belegt, dass 
die Wirkung der Corona-lmpfstoffe sowie die Immunisierung 
durch Erkrankung mit der Zeit abnimmt und Infektionen mit 
SARS-CoV-2 nicht gänzlich auszuschließen sind. Daher 
empfiehlt der neu eingefügte Satz 3 Geimpften und Genese
nen, durch einen Test sicherzustellen, dass keine Infektion 
mit SARS-CoV-2 vorliegt. 

Satz 4 verlangt für Nutzungen und Zusammenkünfte 
die Einhaltung bestimmter Hygieneregeln. Eine Reinigung 
muss, wenn Sportanlagen zum Beispiel nach dem Unterricht 
durch verschiedene Vereine genutzt werden, nicht zwischen 
den einzelnen Nutzungen durch die Vereine durchgeführt 
werden. Es ist lediglich sicherzustellen, dass vor der nächs
ten Nutzung durch die Schule eine Reinigung stattgefunden 
hat. Ist von der Schule ein Reinigungsunternehmen mit einer 
täglichen Reinigung beauftragt, die nach der Nutzung durch 
Externe stattfindet, ist dies ausreichend. 

Zu Absatz 1a 

Die Festlegung, dass im Eingangsbereich des Geländes 
auf das Zutrittsverbot nach Absatz 1 Satz 1 hinzuweisen 
ist, wurde aus der Schul- und Kita-Coronaverordnung vom 
24. August 2021 (SächsGVBI. S. 806) übernommen; dort 
war sie lediglich an anderer Stelle, nämlich in § 3 Absatz 1 
Satz 4, geregelt. 

Zu Absatz 1b 

Die Festlegung, dass der Testnachweis nach Absatz 1 
Satz 1 beim ersten Zutritt zum Gelände nach dem Wochen
ende erbracht werden soll, wurde aus der Schul- und Kita
Coronaverordnung vom 21. September 2021 (SächsGVBI. 
S. 871) übernommen; dort war sie an anderer Stelle, nämlich 
in § 3 Absatz 1b Satz 2, geregelt. ln Satz 2 findet sich nun 
zusätzlich der klarstellende Hinweis, dass der Testnachweis 
nach Absatz 1 Satz 1 bei der Anreise in Schulinternaten am 
Wochenende bereits beim ersten Zutritt zum Gelände am 
Wochenende zu erbringen ist. Hierdurch soll das Einschlep
pen von Infektionen mit SARS-CoV-2 von Rückkehrern in 
das Schulinternat (insbesondere Rückkehr von der Heim
fahrt übers Wochenende oder aus den Ferien) möglichst 
frühzeitig erkannt und verhindert werden. 

Zu Absatz 2 

Die Schulen und die genannten Einrichtungen sind zur 
Erfassung und Dokumentation insbesondere der Ergebnisse 
von Tests auf das Coronavirus SARS-CoV-2 befugt. Die 
Dokumentation wird gelöscht oder vernichtet, wenn sie zum 
Zwecke der Kontrolle der Voraussetzungen nach Absatz 
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Satz 1 nicht mehr benötigt wird. Zulässig bleibt aber auch in 
diesem Fall die rein statistische Erfassung und Auswertung 
der Nachweise und Testergebnisse. 

Neben einer Befugnis zur Meldung positiver Testergeb
nisse an das Gesundheitsamt wird auch eine Abfrage zum 
vollständigen Impfschutz des Personals der Schule oder der 
genannten Einrichtungen ermöglicht. Dadurch werden diese 
in die Lage versetzt, den Hygieneplan nach § 5 Absatz 1 den 
aktuellen Gegebenheiten anzupassen; zudem wird, auch für 
die beschaffenden staatlichen Stellen, die Planung verein
facht, in welcher Weise und in welchem Umfang weiterhin 
Testungen nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 auf dem 
Gelände der Schulen beziehungsweise genannten Einrich
tungen zu organisieren sind. 

Der neu eingefügte Satz 6 ermöglicht es der Schule 
personenbezogen zu erfassen und zu dokumentieren, an 
welchem Tag die Einsichtnahme in den jeweiligen Impf- oder 
Genesenennachweis zur Nachweisführung gewährt wurde. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift enthält aus Gründen des Infektionsschut
zes Zugangsbeschränkungen zu Schulen und den in Bezug 
genommenen Einrichtungen. 

Eine Verpflichtung zur Absonderung gemäß Satz 1 
Nummer 2 ergibt sich im Freistaat Sachsen aus Allgemein
verfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte zur 
Absonderung von engen Kontaktpersonen, von Verdachts
personen und von positiv auf das Coronavirus getesteten 
Personen (zu Beispielen siehe Begründung zu § 3 Absatz 3 
der Schul- und Kitabetriebseinschränkungsverordnung vom 
22. Juni 2021 [SächsGVBI. S. 665, 672]). 

Zu Absatz 4 

Auf die Begründung zu Absatz 3 wird verwiesen. 

Zu Absatz 5 

Im Anschluss an die vormalige, inzwischen aufgeho
bene Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs von 
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, von Schulen und 
Schulinternaten im Zusammenhang mit der Bekämpfung 
der SARS-CoV-2-Pandemie des Sächsischen Staatsminis
teriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
vom 13. August 2020, Az.: 15-5422/4 (SächsABI. S. 998), 
zuletzt geändert durch Allgemeinverfügung vom 26. Januar 
2021 (SächsABI. S. 127), nimmt die Regelung solche Per
sonen von Zugangsbeschränkungen aus, die nachweislich 
nicht mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind oder 
die glaubhaft machen, dass ihre Krankheitssymptome auf 
anderen Ursachen beruhen. Auch die Sächsische Corona
Schutz-Verordnung vom 26. Mai 2021 (SächsGVBI. S. 538) 
enthielt in§ 23 Absatz 11 eine entsprechende Bestimmung. 

Zu § 4 (Mund-Nasen-Bedeckung) 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift führt die im vergangenen Jahr bewährte, 
differenzierte Regelung zur sogenannten Pflicht zum Tra
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung weitgehend fort und 
erweitert diese auf die nichtakademischen Einrichtungen 
der Lehramtsaus- und -fortbildung (Satz 1 Nummer 5) so
wie auch auf einige weitere Sachverhalte (Satz 1 Nummer 3 
Buchstaben a bis I, Satz 1 Nummer 4). Der Infektionsschutz 
wird dadurch erhöht, dass nicht lediglich das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung, sondern eines medizinischen 



20. November 2021 Nr. 40 Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt 

Mund-Nasen-Schutzes (OP-Maske) oder FFP2-Maske oder 
vergleichbaren Atemschutzmaske vorgeschrieben wird. 

Zur Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund
Nasen-Bedeckung beim Sport (Satz 1 Nummer 3 Buch
stabe h) ist anzumerken, dass in Umkleideräumen eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist, da Umkleideräume 
oftmals klein und schlecht belüftet sind. 

Satz 2 eröffnet die Möglichkeit auf die Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung zu verzichten, wenn gewähr
leistet ist, dass ausschließlich Personen anwesend sind, 
welche einen Impf- oder Genesenennachweis zur Kontrolle 
vorlegen. Aus Gründen der Notwendigkeit der Verhältnismä
ßigkeit belastender Eingriffe liegt es nahe, Infektionsschutz
maßnahmen aufzuheben (hier: Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung), wenn alle anwesenden Personen 
durch ihre Immunisierung über einen ausreichenden Schutz 
gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2 verfügen. Unabding
bar ist hierbei die Kontrolle durch Einsichtnahme in den Impf
oder Genesenennachweis. Satz 3 enthält die Vorgabe, dass 
bei Einsichtnahme in einen Impf- oder Genesenennachweis 
Stillschweigen über die enthaltenen Gesundheitsdaten zu 
bewahren ist und gewährleistet dadurch den Datenschutz im 
Rahmen der Kontrollmaßnahme. 

Es wird jedoch empfohlen, auch beim Entfallen der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin 
eine Maske zu tragen (Satz 4). Gleichzeitig ist zu beachten, 
dass beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung regelmä
ßige Pausen eingelegt werden sollten. Insbesondere auf dem 
Weg zur Schule (im Freien) und dem Heimweg (im Freien) 
sowie dem Pausenhof sollte die Maske abgesetzt werden, 
wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

Zu Absatz 1a 

Die Vorschrift stellt Lehramtsstudierende, die an Prak
tika in Schulen teilnehmen, dem schulischen Personal mit 
Blick auf die Maskenpflicht gleich. 

Zu Absatz 2 

Es gelten die allgemeinen und bisher praktizierten Aus
nahmen von der Maskenpflicht Dies gilt insbesondere für 
den Kontakt mit hörgeschädigten Menschen, die auf das Le
sen von Lippenbewegungen angewiesen sind. 

Zu Absatz 3 

Die bisherige Regelung entsprach Bestimmungen aus 
vorangegangenen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnun
gen, vergleiche zum Beispiel § 24 Absatz 3 der Sächsischen 
Corona-Schutz-Verordnung vom 26. Mai 2021 (SächsGVBI. 
S. 538). Diese Auffassung hatte sich mittlerweile in der 
Rechtsprechung weitgehend durchgesetzt, siehe etwa Be
schluss des OLG Dresden 6 W 939/20 vom 6. Januar 2021 
mit weiteren Nachweisen und unter Berufung auf Vorgaben 
der Sächsischen Landesärztekammer. 

Nunmehr wird auf das Erfordernis verzichtet, dass die 
ärztliche Bescheinigung die gesundheitliche Einschränkung 
benennt. Ausreichend ist, dass die durch die Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu erwartende Be
einträchtigung benannt wird und erkennbar ist, auf welcher 
Grundlage die Ärztin oder der Arzt zu dieser Einschätzung 
gelangt ist. Diese Anforderungen bieten einen Schutz vor 
Gefälligkeitsattesten, welche die Akzeptanz und Wirksam
keit der Tragepflicht untergraben könnten. Die Begründungs
pflichten dienen dem Schutz der betreuten, beschulten und 

beschäftigten Personen in den Schulen und in Bezug ge
nommenen Einrichtungen. 

Zu Absatz 4 

Damit die Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung nicht immer wieder neu vorgelegt 
werden muss, sind die Schulen und in Bezug genommenen 
Einrichtungen befugt, die vorgelegte Befreiung aufzubewah
ren. Das Original darf nur mit Zustimmung des Vorlegenden 
aufbewahrt werden. Die Schulen und in Bezug genommenen 
Einrichtungen dürfen eine Kopie der ärztlichen Bescheini
gung fertigen; der Vorlegende hat dies also zu ermöglichen 
und zu dulden. 

Die Aufbewahrung darf dabei nur so lange dauern, wie 
die ärztliche Bescheinigung gilt. Zeitlich unbeschränkte ärzt
liche Bescheinigungen dürfen jedoch längstens bis Ende 
2021 aufbewahrt werden. 

Zu § 4a (Schutzmaßnahmen bei schulischen Veranstal
tungen außerhalb des Schulgeländes) 

Zu Absatz 1 

ln Anlehnung an die testabhängige Zutrittsbeschrän
kung in § 3 Absatz 1 Satz 1 steht auch die Teilnahme an 
einer Schulfahrt unter dem Vorbehalt, dass dreimal wö
chentlich im Abstand von zwei Tagen, erstmals bei Beginn 
der Schulfahrt, durch einen Test nachgewiesen wird, dass 
keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. Für den Zutritt zum 
Schulgelände und die Teilnahme an Schulfahrten außerhalb 
des Schulgeländes gilt somit die gleiche lnfektionsschutz
maßnahme. 

Zu Absatz 2 

Auch während der Teilnahme an Schulfahrten und 
sonstigen schulischen Veranstaltungen außerhalb des 
Schulgeländes besteht - in Entsprechung zu § 4 Absatz 1 
Satz 1 - die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund
Nasen-Schutzes oder einer FFP2-Maske. Satz 2 Nummer 1 
bis 6 enthält verschiedene Ausnahmen. So gilt die Pflicht 
zum Tragen einer Maske nicht unter freiem Himmel (Num
mer 1), beim Sport (Nummer 2), wenn der Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten werden kann (Nummer 3) und in 
Schlafräumen (Nummer 4). 

Nummer 5 enthält einen Auffangtatbestand, der einen 
Verzicht auf die Mund-Nasen-Bedeckung gestattet, wenn 
dies aus unabweislichen Gründen erforderlich ist. Hierunter 
fallen zum Beispiel die Aufnahme von Speisen und Geträn
ken sowie das Singen oder Musizieren. 

Aufgenommen wurde zudem die Möglichkeit, auf die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu 
verzichten, wenn gewährleistet ist, dass ausschließlich 
Personen anwesend sind, welche einen Impf- oder Gene
senennachweis zur Kontrolle vorlegen (Nummer 6). Aus 
Gründen der Notwendigkeit der Verhältnismäßigkeit belas
tender Eingriffe liegt es nahe, Infektionsschutzmaßnahmen 
aufzuheben (hier: Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen
Bedeckung), wenn alle anwesenden Personen durch ihre 
Immunisierung über einen ausreichenden Schutz gegen 
eine Infektion mit SARS-CoV-2 verfügen. Unabdingbar ist 
hierbei die Kontrolle durch Einsichtnahme in den Impf- oder 
Genesenennachweis. Die Vorgabe, dass bei Einsichtnahme 
in einen Impf- oder Genesenennachweis Stillschweigen über 
die enthaltenen Gesundheitsdaten zu bewahren ist, gewähr
leistet den Datenschutz im Rahmen der Kontrollmaßnahme. 
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Zu Absatz 3 

Es wird auf§ 4 Absatz 1a (Gleichstellung von Lehramts
studierenden mit Lehrern) sowie auf die Vorschriften zur Be
freiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be
deckung durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung und 
den Umgang mit diesen Attesten verwiesen (§ 4 Absatz 2 
bis 4). Auch bei Schulfahrten und sonstigen Veranstaltun
gen außerhalb des Schulgeländes kann der Bedarf für eine 
Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen
Bedeckung aus medizinischen Gründen bestehen. 

Zu Absatz4 

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass bei 
schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes 
auch die Infektionsschutzregelungen der Sächsischen-Co
rona-Notfaii-Verordnung, in der jeweils geltenden Fassung, 
zu beachten sind. 

Zu Absatz 5 

Ergänzend wird auf nähere Regelungen zur Durchfüh
rung von Schulfahrten durch die oberste Schulaufsichtsbe
hörde verwiesen. 

Zu § 5 (Hygieneplan, Hygienemaßnahmen und Kontak
terfassung) 

Zu Absatz 1 

Ein Hygieneplan war bis Mitte Februar 2021 in der mitt
lerweile aufgehobenen Allgemeinverfügung zur Regelung 
des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, 
von Schulen und Schulinternaten im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zu
sammenhalt vom 13. August 2020, Az.: 15-5422/4 (Sächs
ABI. S. 998), zuletzt geändert durch Allgemeinverfügung 
vom 26. Januar 2021 (SächsABI. S. 127), geregelt. Er hat 
sich als Instrument des Infektionsschutzes bewährt. 

Zu Absatz 2 

Wie bisher, ist es für Einrichtungen der Kindertages
pflege aufgrund ihrer Besonderheiten nicht erforderlich, ei
nen Hygieneplan aufzustellen. 

Zu Absatz 3 

Auch mit Blick auf die Pflicht zum Tragen einer Mund
Nasen-Bedeckung oder eines anderen Mund-Nasen-Schut
zes kann der Hygieneplan den Besonderheiten der konkre
ten Einrichtung entsprechen. Zu denken ist etwa an eine 
kurzzeitige Ausnahme von der Tragepflicht während des 
Einsatzes an Maschinen in berufsbildenden Schulen. 

Zu Absatz4 

Die Regelung stellt sicher, dass Kinder und Jugendli
che in den Klinik- und Krankenhausschulen denselben ln
fektionsschutzregelungen unterliegen wie in den übrigen 
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Bereichen des jeweiligen Klinikums beziehungsweise des 
jeweiligen Krankenhauses. 

Zu Absatz 5 

Die Regelung übernimmt bewährte Reinigungsverpflich
tungen. 

Zu Absatz 6 

Die Regelung enthält in Satz 1 und 2 bewährte Lüftungs
verpflichtungen. Satz 3 normiert im Falle der Nutzung raum
lufttechnischer Anlagen, die den Luftaustausch sichern, 
eine Ausnahme von den in Satz 1 und 2 enthaltenen Lüf
tungsverpflichtungen. Die raumlufttechnische Anlage muss 
dem Stand der Technik entsprechen, bestimmungsgemäß 
betrieben werden und gesundheitlich zuträgliche Atemluft 
in ausreichender Menge zuführen. Dabei soll die betriebene 
Anlage insbesondere den (Hygiene-)Anforderungen an 
Raumlufttechnische Anlagen entsprechen (siehe Richtlinie 
VDI 6022 und Technische Regel für Arbeitsstätten zur Lüf
tung - ASR 3.6). 

Zu Absatz 7 

Die Regelung übernimmt bewährte Hygiene- und ihnen 
entsprechende Ausstattungsverpflichtungen. 

Zu Absatz 8 

Die Regelung übernimmt bewährte Dokumentations
pflichten zur Kontaktnachverfolgung. Insbesondere beruht 
die Dauer von zehn Minuten auf Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei 
SARS-CoV-2-Infektionen. 

Zu § 6 (Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten) 

Zu Absatz 1 

Nach der lnfektionsschutzgesetz-Zuständigkeitsverord
nung sind die Behörden des öffentlichen Gesundheitsdiens
tes auf der Ebene der Landkreise und Kreisfreien Städte 
grundsätzlich zuständig für die Umsetzung des lnfektions
schutzgesetzes. 

Auf die Möglichkeit, die Ortspolizeibehörden in geeigne
ten Fällen um Vollzugs- und Vollstreckungshilfe zu ersuchen, 
wird verwiesen. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält die notwendigen Tatbestände der zu 
ahndenden Ordnungswidrigkeiten. 

Zu § 7 (lnkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das ln- und Außerkrafttreten. Die 
zeitliche Befristung der Verordnung trägt der Regelung nach 
§ 28a Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes Rechnung und 
stellt einen zeitlichen Gleichlauf mit der Geltungsdauer der 
Sächsischen Corona-Notfaii-Verordnung sicher. 
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Verordnung 
des Sächsischen Staatsministeriums 

für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zur Regelung von Notfallmaßnahmen zur Brechung 

der vierten Coronavirus SARS-CoV-2-Welle 
(Sächsische Corona-Notfaii-Verordnung- SächsCoronaNotVO) 

Vom 19. November 2021 

Auf Grund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 
Absatz 1 Satz 1 und 2, § 28a Absatz 1, Absatz 2 Satz 1, 
Absatz 3 und Absatz 6 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBI. I S. 1045), von denen 

§ 28 Absatz 1 Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 16 des 
Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBI. I S. 2397) ge
ändert worden ist, 
§ 28 Absatz 1 Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 6 des Ge
setzes vom 27. März 2020 (BGBI. I S. 587) neu gefasst 
worden ist, 
§ 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 10. September 2021 (BGBI. I S. 4147) geändert 
worden ist, 
§ 28a Absatz 2 Satz 1 und Absatz 6 durch Artikel1 Num
mer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBI. I 
S. 2397) eingefügt worden ist, 
§ 31 Satz 1 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset
zes vom 20. Juli 2000 (BGBI. I S. 1045), 
§ 32 Satz 1 durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. April 
2021 (BGBI. I S. 802) neu gefasst worden ist, 

in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der lnfektionsschutzgesetz
Zuständigkeitsverordnung vom 9. Januar 2019 (Sächs
GVBI. S. 83), der zuletzt durch die Verordnung vom 8. Juni 
2021 (SächsGVBI. S. 594) neu gefasst worden ist, verordnet 
das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt: 

Inhaltsübersicht 

§ 1 Grundsatz 

Teil1 
Grundsätze 

§ 2 Grundsätze zur Kontakterfassung 
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Teil1 
Grundsätze 

§ 1 
Grundsatz 

(1) Die Öffnung, Inanspruchnahme und der Betrieb von 
Geschäften, Einrichtungen, Unternehmen, Veranstaltungen 
und sonstigen Angeboten ist unter Beachtung der nachfol
genden Vorschriften gestattet. Die Landkreise und Kreis
freien Städte können abweichend von dieser Verordnung 
weitergehende Schutzmaßnahmen anordnen. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für den Betrieb der Ein
richtungen nach § 1 Absatz 1 der Schul- und Kita-Corona
verordnung vom 20. November 2021 (SächsGVBI. S. 1250). 

(3) Die Einhaltung dieser Verordnung ist von den zustän
digen Behörden insbesondere durch Stichproben zu kont
rollieren. 

(4) Die Landkreise und Kreisfreien Städte sind verpflich
tet, ein umfassendes oder auf bestimmte Zeiten beschränk
tes Verbot der Alkoholabgabe oder des Alkoholkonsums auf 
bestimmten öffentlichen Plätzen oder in bestimmten öffent
lich zugänglichen Einrichtungen zu erlassen. Die Abgabe 
von alkoholhaltigen Getränken ist dort nur in mitnahmefähi
gen und verschlossenen Behältnissen erlaubt. 

(5) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall der 
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, 
diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn 
keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenste
hen. Die Beschäftigten haben dieses Angebot anzunehmen, 
soweit ihrerseits keine zwingenden Gründe entgegenstehen. 

(6) Die Verpflichtung zur Vorlage eines Impf-, Genese
nen- oder Testnachweises nach dieser Verordnung gilt nicht 
für Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungs
dienstes und des Katastrophenschutzes im Einsatz. 
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§2 
Grundsätze zur Kontakterfassung 

(1) Sofern nach dieser Verordnung eine Kontakterfas
sung erforderlich ist, sollen Veranstalter und Setreiber vor
rangig digitale Systeme, insbesondere die Corona-Warn
App, für die Kontakterfassung einsetzen. Zusätzlich ist eine 
analoge Form der Kontakterfassung entsprechend Absatz 2 
anzubieten. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Berufsgeheim
nisträger nach § 53 Absatz 1 der Strafprozessordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBI. I 
S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel4 des Gesetzes vom 
5. Oktober 2021 (BGBI. I S. 4607) geändert worden ist, den 
Bereich von Groß- und Einzelhandelsgeschäften, Läden und 
Verkaufsständen sowie bei Lieferung und Abholung von mit
nahmefähigen Speisen und Getränken. 

(2) Sofern die Kontakterfassung nicht digital erfolgt, sind 
1. eine analoge Erhebung von Kontaktdaten der Besuche-

rin oder des Besuchers und 
2. eine barrierefreie Datenerhebung 
vorzusehen. Zu diesem Zweck sind folgende personenbe
zogene Daten zu verarbeiten: Name, Telefonnummer oder 
E-Mail-Adresse und Anschrift der Besucherinnen und Be
sucher sowie Zeitraum und Ort des Besuchs. Es ist sicher
zustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten 
durch Unbefugte ausgeschlossen ist. Die Daten dürfen nur 
zum Zweck der Kontaktnachverfolgung verarbeitet werden. 
Die Verarbeitung zu anderen Zwecken als der Kontaktnach
verfolgung ist unzulässig. Die Daten sind unverzüglich zu 
löschen oder zu vernichten, sobald sie für die Kontaktnach
verfolgung nicht mehr benötigt werden, spätestens nach vier 
Wochen. 

(3) Gerichte und Behörden sind zur Kontakterfassung 
von Besucherinnen und Besuchern verpflichtet. 

§3 
Grundsätze für den Impf-, Genesenen

und Testnachweis 

(1) Für die Nachweise und Testpflichten gilt Folgendes: 
1. Für den Impfnachweis findet die Regelung in § 2 Num

mer 3 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmen
verordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) 
Anwendung. 

2. Für den Genesenennachweis findet die Regelung in § 2 
Nummer 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah
menverordnung Anwendung. 

3. Besteht nach oder aufgrund dieser Verordnung eine 
Testpflicht oder ist das Nichtvorliegen einer Infektion mit 
SARS-CoV-2 nachzuweisen, findet § 2 Nummer 7 der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
Anwendung. 

(2) Der Impf- oder Genesenennachweis kann durch ei
nen Testnachweis ersetzt werden, wenn 
1. die verpflichtete Person das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat oder 
2. für die verpflichtete Person aus gesundheitlichen Grün

den keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommis
sion (STIKO) ausgesprochen wurde. 

Für den Nachweis nach Satz 1 Nummer 2 ist eine ärztliche 
Bescheinigung vorzulegen. ln dieser Bescheinigung ist auch 
anzugeben, wann die gesundheitlichen Gründe voraussicht
lich entfallen. Satz 1 gilt auch für den Zeitraum von acht 
Wochen nach dem Wegfall des Grundes für die fehlende 
Impfung nach Satz 1 Nummer 1 und 2. 
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(3) Wenn nach oder aufgrund dieser Verordnung ein 
Testnachweis gefordert wird, gilt, dass dessen Vornahme 
zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme von Angeboten und 
Leistungen nicht länger als 24 Stunden zurückliegen darf, 
es sei denn, in dieser Verordnung ist etwas anderes gere
gelt. Abweichend von Satz 1 gilt bei einem Test, der auf der 
sogenannten Polymerase-Kettenreaktion beruht und die 
Erbsubstanz des Virus in der Probe im Labor nachweisen 
kann (PCR-Test), dass dessen Vornahme nicht länger als 48 
Stunden zurückliegen darf. 

(4) Ein Testnachweis ist nicht erforderlich für Schülerin
nen und Schüler, die einer Testpflicht nach der Schul- und 
Kita-Coronaverordnung unterliegen. 

(5) Die Testpflichten gelten nicht für Personen 
1. bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres oder die, die 

noch nicht eingeschult wurden, oder 
2. die nachweisen, 

a) dass sie über einen vollständigen Impfschutz gegen 
SARS-CoV-2 verfügen oder 

b) dass sie von einer SARS-CoV-2-Infektion genesen 
sind. 

Ein vollständiger Impfschutz liegt vor, wenn die zugrundelie
gende Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom Paui
Ehrlich-lnstitut im Internet unter der Adresse https://www. 
pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffe erfolgt ist, 
und aus einer vom Paui-Ehrlich-lnstitut veröffentlichten An
zahl von lmpfstoffdosen, die für eine vollständige Schutzwir
kung erforderlich ist, besteht und seit der letzten erforder
lichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind. 
Als genesen gelten diejenigen Personen, die ein mindestens 
28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegendes po
sitives PeR-Testergebnis oder eine ärztliche Bescheinigung, 
die auf einem PCR-Test beruht, nachweisen können. Satz 1 
Nummer 2 gilt nicht für Personen, die mindestens ein Symp
tom (Atemnot, neu auftretender Husten, starker Schnupfen, 
Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) zeigen, das 
auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 hinweist. 

(6) Besteht nach dieser Verordnung die Verpflichtung, 
einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorzulegen, 
sind die Besucherinnen und Besucher sowie Kundinnen und 
Kunden der jeweiligen Einrichtung vor dem Zugang oder der 
Inanspruchnahme verpflichtet, einen solchen Nachweis zu 
führen. Zur Nachweisführung genügt die Gewährung der 
Einsichtnahme in die Impf-, Genesenen- oder Testnachweise 
gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im Original. 

Teil2 
Basisschutzmaßnahmen 

§4 
Hygienekonzept, Mindestabstand, Test 

(1) Die Öffnung, Inanspruchnahme und der Betrieb von 
Geschäften, Einrichtungen, Unternehmen, Veranstaltungen 
und sonstigen Angeboten ist unter Einhaltung eines schriftli
chen Hygienekonzepts zulässig. Dabei sind die Anforderun
gen des Infektionsschutzes zu berücksichtigen, insbeson
dere die Schutzvorschriften gemäß der Allgemeinverfügung 
des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zur Anordnung von Hygieneauflagen zur Ver
hinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 
(COVID-19). Die zuständige Behörde kann das Hygienekon
zept und seine Einhaltung überprüfen. 

(2) Es besteht die Pflicht zur Einhaltung eines Min
destabstands von 1,5 Metern im öffentlichen Raum zu an
deren Personen im Rahmen der Kontaktbeschränkung. ln 
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den Hygienekonzepten soll diese dringende Empfehlung 
berücksichtigt werden. Durch die Allgemeinverfügung des 
Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zu
sammenhalt zur Anordnung von Hygieneauflagen zur Ver
hinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 
(COVID-19) kann ein Mindestabstand für Gastronomiebe
triebe festgelegt werden. 

(3) Beschäftigte in stationären und teilstationären Ein
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe und in Angeboten 
nach§§ 11 bis 13, 14 und§ 16 des Achten Buches Sozialge
setzbuch - Kinder und Jugendhilfe- in der Fassung der Be
kanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI. I S. 2022), 
das zuletzt durch Artikel 32 des Gesetzes vom 5. Oktober 
2021 (BGBI. I S. 4607) geändert worden ist, sind verpflichtet, 
zweimal wöchentlich einen Test dem Arbeitgeber vorzuwei
sen. 

§5 
Maskenpflicht 

(1) Eine Mund-Nasen-Bedeckung soll getragen werden, 
wenn sich Menschen im öffentlichen Raum unterfreiem Him
mel begegnen, ohne dass der Mindestabstand von 1,5 Me
tern eingehalten wird, soweit in dieser Verordnung nichts 
anderes geregelt ist. 

(2) Für das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, ei
nes medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (sogenannte 
OP-Maske), einer FFP2-Maske oder vergleichbaren Atem
schutzmaske (Maskenpflicht) gilt: 
1. Die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen 

Mund-Nasen-Schutzes wird auch mit dem Tragen einer 
FFP2-Maske oder vergleichbaren Atemschutzmaske er
füllt, FFP2-Masken und vergleichbare Atemschutzmas
ken sind jeweils nur ohne Ausatemventil zulässig. 

2. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind von 
der Maskenpflicht befreit. 

3. Die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske oder 
vergleichbarer Atemschutzmaske gilt für Kinder zwi
schen der Vollendung des 6. und 14. Lebensjahres mit 
der Maßgabe, dass sie nur einen medizinischen Mund
Nasen-Schutz tragen müssen. 

4. Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen 
das Tragen der vorgeschriebenen Maskeaufgrund einer 
Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich oder unzumutbar ist, sind von der Tragever
pflichtung befreit; insoweit kann ihnen aus infektions
schutzrechtlichen Gründen die Nutzung einschlägiger 
Angebote und der Aufenthalt in einschlägigen Einrich
tungen nicht versagt werden; arbeitsschutzrechtliche 
Vorgaben, die bei einer Befreiung von der Pflicht zum 
Tragen einer Maske dazu führen, dass eine Beschäfti
gung nicht zulässig ist, bleiben unberührt; die Glaub
haftmachung erfolgt bei gesundheitlichen Gründen 
insbesondere durch eine ärztliche Bescheinigung im 
Original, dass aufgrund einer gesundheitlichen Beein
trächtigung, einer chronischen Erkrankung oder einer 
Behinderung keine Maske getragen werden kann. 

5. Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung oder 
Maske ist zulässig, solange es zu Identifikationszwe
cken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbe
hinderung erforderlich ist. 

6. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind ferner: 
a) Personen, die sich sportlich betätigen, 
b) Personen, denen das Rederecht bei einer Versamm

lung im Sinne des Sächsischen Versammlungsge
setzes vom 25. Januar 2012 (SächsGVBI. S. 54), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 

11. Mai 2019 (SächsGVBI. S. 358) geändert worden 
ist und bei Zusammenkünften erteilt wird, 

c) Personen, die bei Zusammenkünften von Glau
bensgemeinschaften vortragen, 

d) Personen, die sich im Badebereich von Schwimm
bädern oder in Saunen aufhalten. 

7. Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung oder 
Maske ist zulässig, wenn dies aus sonstigen unabweis
baren Gründen erforderlich ist. 

(3) Eine Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen 
Mund-Nasen-Schutzes besteht 
1. in geschlossenen Räumen von Einrichtungen, Betrie

ben, Läden, Angeboten, Behörden und Gerichten, so
fern es sich um öffentlich zugängliche Verkehrsflächen 
handelt, 

2. bei der Schülerbeförderung, 
3. für das Kontroll- und Servicepersonal im öffentlichen 

Personennah- und -fernverkehr, 
4. für Handwerker und Dienstleister in und vor den Räum

lichkeiten der Auftraggeber, sofern dort andere Perso
nen anwesend sind, 

5. bei körpernahen Dienstleistungen, 
6. für die Beschäftigten bei ambulanten Pflegediensten so

wie der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmun
gen, 

7. für die Beschäftigten im Rahmen der arbeitsschutz
rechtlichen Bestimmungen sowie für die Besucherin
nen und Besucher in Einrichtungen nach § 36 Absatz 1 
Nummer 2 des lnfektionsschutzgesetzes, 

8. bei Sitzungen und Veranstaltungen nach § 6 Absatz 2. 
Satz 1 gilt nicht für den polizeilichen Einsatz und die Selbst
verteidigungsaus- und -fortbildung, den Einsatz der Feuer
wehren, des Rettungsdienstes des Katastrophenschutzes 
und der Sicherheitskräfte in den Gerichten und Staatsan
waltschaften und deren Einsatzaus-und-fortbildungsowie in 
den Behandlungsräumen, soweit die Behandlung dies nicht 
zulässt, und Patientenzimmern der Gesundheitseinrichtun
gen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes 
und für Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen 
nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 des lnfektionsschutzgeset
zes. Einrichtungen nach § 15 Absatz 4 sowie die für sie 
zuständige Prüfungsbehörde können Unterrichtende, Be
teiligte einer Prüfung oder Lernende am eigenen Platz von 
der Maskenpflicht befreien soweit der Mindestabstand von 
1,5 Metern eingehalten wird. ln Gerichten kann der Vorsit
zende die Verfahrensbeteiligten von der Trageverpflichtung 
im Gerichtssaal während einer Anhörung oder Verhandlung 
entbinden. 

(4) Eine Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken 
oder vergleichbaren Atemschutzmasken besteht 
1. bei der Beförderung von Personen im öffentlichen 

Personennah- oder -fernverkehr einschließlich der 
entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Beförderung von 
Personen mit Kraftfahrzeugen samt Taxen und der Be
förderung zwischen dem Wohnort oder der Wohnstätte 
und Einrichtungen von Menschen mit Behinderungen, 
pflegebedürftigen Menschen und Patienten zu deren 
Behandlung, für Fahrgäste sowohl während der Beför
derung als auch während des Aufenthalts in einer zu 
dem jeweiligen Verkehr gehörenden Einrichtung, 

2. für die Beschäftigten ambulanter Pflegedienste sowie 
der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung bei 
der Ausübung der Pflege und Behandlung im Rahmen 
der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, 

3. für die Beschäftigten in Einrichtungen nach § 36 Ab
satz 1 Nummer 2 des Infektionsschutzgesetzes bei der 
Ausübung der Pflege und Betreuung im Rahmen der 
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, 
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4. für die Besucherinnen und Besucher der Einrichtungen 
nach Nummer 2 und 3, wenn der Mindestabstand von 
1,5 Metern nicht eingehalten wird. 

Teil3 
Notfallmaßnahmen 

§6 
Zusammenkünfte 

(1) Private Zusammenkünfte im öffentlichen oder priva
ten Raum sind nur gestattet 
1. den Angehörigen eines Hausstands, in Begleitung der 

Partnerin oder des Partners und von Personen, für die 
ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, 

2. mit einer weiteren Person. 
Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sowie per
sönliche Assistenten der Menschen mit Behinderungen blei
ben unberücksichtigt. Geimpfte oder genesene Personen 
werden bei der Ermittlung der Personenzahl nicht mitge
zählt. Satz 1 gilt nicht 
1. bei Maßnahmen der Schulbegleitung in häuslicher Lern

zeit, 
2. bei Angeboten nach§§ 11 bis 14, 16, 19, 20, 27 bis 35a, 

41, 42, 42a des Achten Buches Sozialgesetzbuch, 
3. bei therapeutischen Angeboten in stationären und teil

stationären Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 und 3 des lnfektionsschutzgesetzes, 

4. in heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und an
deren teilstationären und stationären Einrichtungen und 
Angeboten der Eingliederungshilfe unter Beachtung der 
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und 

5. in Einrichtungen nach § 16 Absatz 1. 

(2) Sitzungen von Gremien und Parteien sind untersagt 
mit Ausnahme von zwingend gesetzlich vorgeschriebenen 
Sitzungen, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
nicht online durchgeführt werden können. Für die Teilnahme 
an zulässigen Sitzungen nach Satz 1 und für dienstliche Ver
anstaltungen sowie den Rechts- und Geschäftsverkehr von 
und mit staatlichen Stellen gilt die Pflicht zur Vorlage eines 
Impf-, Genesenen- oder Testnachweises und zur Kontrolle 
der jeweiligen Nachweise durch den Verantwortlichen. 

§7 
Versammlungen 

(1) Versammlungen im Sinne des Sächsischen Ver
sammlungsgesetzes sind ausschließlich ortsfest zulässig 
und auf eine Teilnehmerzahl von maximal 10 Personen be
grenzt. 

(2) Im Einzelfall können Ausnahmen bewilligt werden, 
wenn dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar 
ist. 

(3) Das Sächsische Versammlungsgesetz bleibt im Üb
rigen unberührt. 

§8 
Handel 

(1) Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder 
Genesenennachweises und zur Kontrolle der jeweiligen 
Nachweise durch den Setreiber für den Zugang zu Einzel
und Großhandelsgeschäften. Zulässig ist die Öffnung für Pu
blikumsverkehr täglich zwischen 06:00 Uhr und 20:00 Uhr. 
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(2) Absatz 1 gilt nicht für den Zugang zu Lebensmittel
handel, Tierbedarf, Getränkemärkte, Apotheken, Drogerien, 
Sanitätshäuser, Babyfachmärkte, Orthopädieschuhtechni
ker, Optiker, Hörgeräteakustiker, Ladengeschäfte des Zei
tungsverkaufs, Tankstellen und Großhandel für Gewerbe
treibende. 

(3) ln Groß- und Einzelhandelsgeschäften sowie Läden 
mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800qm darf sich nicht 
mehr als ein Kunde pro zehn qm Verkaufsfläche aufhalten. 
Bei Groß- und Einzelhandelsgeschäften sowie Läden mit 
einer Verkaufsfläche von mehr als 800 qm darf sich insge
samt auf einer Fläche von 800 qm höchstens ein Kunde pro 
zehn qm Verkaufsfläche und auf der 800 qm übersteigenden 
Fläche höchstens ein Kunde pro 20qm Verkaufsfläche auf
halten. Für Einkaufszentren ist für die Berechnung nach den 
Sätzen 1 und 2 die jeweilige Gesamtverkaufsfläche anzu
setzen. Durch ein mit eigenem oder beauftragtem Personal 
abgesichertes Einlassmanagement müssen Einkaufszent
ren und Geschäfte verhindern, dass es im Innenbereich von 
Einkaufspassagen oder Einkaufszentren zu Schlangenbil
dungen kommt. Die zulässige Höchstkundenzahl, welche 
gleichzeitig anwesend sein darf, ist im Eingangsbereich 
sichtbar auszuweisen. 

(4) Die Abholung vorbestellter Ware ist ohne die zeitliche 
Einschränkung des Absatz 1 Satz 2 zulässig (click & collect). 

§9 
Dienstleistungen 

(1) Die Ausübung und die Inanspruchnahme von kör
pernahen Dienstleistungen, die nicht medizinischen, thera
peutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken 
dienen, sind untersagt. Bei der Inanspruchnahme von zu
lässigen körpernahen Dienstleistungen besteht die Pflicht 
zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises 
und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise und zur Kontakt
erfassung durch den Dienstleister. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Friseur- und Bartpflegedienst
leistungen. Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf
oder Genesenennachweises für Kundinnen und Kunden 
und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise und zur Kontakt
erfassung durch den Dienstleister. 

(3) Für die jeweiligen Schülerinnen und Schüler besteht 
die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder Genesenennach
weises zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den 
Setreiber und zur Kontakterfassung in Fahrschulen, Boots
schulen, Flugschulen und vergleichbaren Einrichtungen und 
Angeboten. Für Unterrichtende besteht abweichend von 
Satz 1 die Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder 
Testnachweis. 

(4) Die Öffnung von Reisebüros, Versicherungsagentu
ren, Vermögensberatungsbüros, Unternehmensberatungs
büros, Finanzdienstleistungsbüros mit Ausnahme der Ban
ken und Sparkassen, für Publikumsverkehr ist untersagt. 

(5) Prostitution ist untersagt. 

§ 10 
Gastronomie 

(1) Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder 
Genesenennachweises, zur Kontrolle der jeweiligen Nach
weise durch den Batreiber oder Veranstalter und zur Kon
takterfassung für den Zugang zu Gastronomiebetrieben. Zu-
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lässig ist die Öffnung für Publikumsverkehr täglich zwischen 
06:00 Uhr und 20:00 Uhr. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt nicht für: 
1. Angebote, die für die Versorgung obdachloser Men

schen erforderlich sind, 
2. Angebote zur Bewirtung von Fernbusfahrerinnen und 

Fernbusfahrern sowie Fernfahrerinnen und Fernfahrern, 
die beruflich bedingt Waren oder Güter auf der Straße 
befördern und dies jeweils durch eine Arbeitgeberbe
scheinigung nachweisen können, 

3. nichtöffentliche Personalrestaurants, Kantinen und 
Mensen, 

4. Lieferangebote und Abholung von mitnahmefähigen 
Speisen und Getränken ohne die zeitliche Einschrän
kung des Absatz 1 Satz 2, 

5. Bewirtung von Gästen in Beherbergungsbetrieben. 

§ 11 
Kultur, Freizeit 

(1) Die Öffnung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen, 
Diskotheken, Clubs und Bars für Publikumsverkehr ist un
tersagt. Dies gilt nicht für Bibliotheken und Außenbereiche 
von zoologischen Gärten und Tierparks. Für den Zugang zu 
den in Satz 2 genannten Einrichtungen besteht die Pflicht 
zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises 
und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise und zur Kontakt
erfassung durch den Betreiber. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt auch für Proben von Laien und 
Amateuren. 

(3) Die Öffnung von Bädern und Saunen aller Art sowie 
Solarien für Publikumsverkehr ist untersagt. Die Öffnung von 
Bädern und Saunen aller Art ist für rehabilitations-und medi
zinische Zwecke, die berufsbedingte praktische Ausbildung 
und Prüfung, die schulische Nutzung zum Schulschwimmen, 
die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften zum Nachweis der 
Rettungsfähigkeit sowie die Ausübung von Sport nach § 13 
zulässig. Bei der Inanspruchnahme von zulässig geöffneten 
Einrichtungen nach Satz 2 besteht die Pflicht zur Vorlage 
eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises und zur Kon
trolle der jeweiligen Nachweise und zur Kontakterfassung 
durch den Betreiber. 

(4) Die Öffnung von Spielhallen, Spielbanken, Wettan
nahmesteilen und ähnlichen Einrichtungen für Publikums
verkehr ist untersagt. 

§ 12 
Veranstaltungen, Feste und Großveranstaltungen 

Großveranstaltungen, Veranstaltungen und Feste ins
besondere Messen, landestypische Veranstaltungen und 
Weihnachtsmärkte sind untersagt. 

§ 13 
Sport 

(1) Die Öffnung von Anlagen und Einrichtungen des 
Sportbetriebs, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen 
für Publikumsverkehr ist untersagt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist die Öffnung zulässig für 
die Ausübung von Sport im Rahmen von Dienstsport, sport
wissenschaftlichen Studiengängen, der vertieften sport
lichen Ausbildung, Schwimmkursen sowie für Leistungs-

sportlerinnen und -sportler der Bundes- und Landeskader, 
lizenzierte Profisportlerinnen und -sportler, Berufssportlerin
nen und -sportler und Nachwuchssportlerinnen und -sport
ler, die in einem Nachwuchsleistungszentrum der professio
nellen Teamsportarten trainieren. Es besteht die Pflicht zur 
Vorlage eines Impf- oder Genesenen- oder Testnachweises, 
zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den Batreiber 
und zur Kontakterfassung. 

(3) Abweichend von Absatz 1 ist die Öffnung zulässig für 
Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres. Für Anlei
tungspersonal gilt Absatz 2 Satz 2. 

(4) Absatz 1 gilt nicht für medizinisch notwendige Be
handlungen. Bei der Inanspruchnahme von zulässig geöff
neten Einrichtungen nach Absatz 1 besteht die Pflicht zur 
Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises und 
zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise und zur Kontakt
erfassung durch den Betreiber. 

(5) Absatz 1 gilt nicht für die schulische Nutzung für den 
Schulsport 

§ 14 
Seherbergung und Tourismus 

(1) Die Durchführung, Öffnung oder Überlassung zu tou
ristischen Zwecken von 
1. kommerziellen und gewerblichen Reisen, 
2. Bus- und Bahnfahrten, auch im Gelegenheits- sowie Li

nienverkehr, 
3. Beherbergungen, 
4. Camping- und Caravaningplätzen für Publikumsverkehr 

und 
5. Ferienwohnungen 
ist untersagt. 

(2) Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder 
Genesenen- oder Testnachweises, zur Kontrolle der jewei
ligen Nachweise durch den Batreiber und zur Kontakterfas
sung für den Zugang zu Einrichtungen nach Absatz 1 Num
mer 3 bis 5 bei nicht-touristischer Beherbergung. 

§ 15 
Außerschulische Bildung 

(1) Die Öffnung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsein
richtungen und Erwachsenenbildung, ähnlichen Einrichtun
gen sowie Volkshochschulen, Kunst-, Musik- und Tanzschu
len ist untersagt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist der vorbereitende Un
terricht in Kunst-, Musik- und Tanzschulen für Personen, die 
vor einer für die weitere Ausbildung ausschlaggebenden 
Prüfung stehen, im kommenden Jahr ein Studium aufneh
men oder die an internationalen oder nationalen Wettbewer
ben teilnehmen werden, zulässig. Für die in Satz 1 genann
ten Personen und Anleitungspersonal besteht die Pflicht 
zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises 
und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise und zur Kontakt
erfassung durch den Betreiber. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Angebote für Kinder und Ju
gendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres. ln die
sem Fall besteht für Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 
Betreuerinnen und Betreuer sowie Anleitungspersonal die 
Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnach
weises zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den 
Setreiber und zur Kontakterfassung. 
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(4) Absatz 1 gilt nicht für Hochschulen, Ausbildungsein
richtungen in staatlicher Trägerschaft und die Berufsakade
mie Sachsen und unaufschiebbare berufliche oder sicher
heitsrelevante oder pandemiebedingte Lehrveranstaltungen 
und Prüfungen. Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines 
Impf-, Genesenen- oder Testnachweises zur Kontrolle der 
jeweiligen Nachweise gegenüber dem Setreiber und zur 
Kontakterfassung. 

(5) Die in Absatz 2 bis 4 genannten Einrichtungen kön
nen das Nähere zur Überprüfung des Impf-, Genesenen
und Testnachweises regeln sowie weitergehende Schutz
maßnahmen anordnen. 

§ 16 
Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens 

(1) Der Besuch folgender Einrichtungen ist unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 3 zulässig: 
1. Alten- und Pflegeheime einschließlich Kurzzeitpflege

einrichtungen, stationäre Hospize, 
2. Einrichtungen nach § 2 Absatz 1 des Sächsischen Be

treuungs- und Wohnqualitätsgesetzes vom 12. Juli 2012 
(SächsGVBI. S. 397), das zuletzt durch das Gesetz vom 
6. Juni 2019 (SächsGVBI. S. 466) geändert worden ist, 
und ambulant betreute Wohngemeinschaften sowie 
Wohngruppen mit Menschen mit Behinderungen nach 
§ 2 Absatz 2 und 3 des Sächsischen Betreuungs- und 
Wohnqualitätsgesetzes, soweit für diese der Teil 2 des 
Sächsischen Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetzes 
Anwendung findet, 

3. Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Rehabilitations
einrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern ver
gleichbare medizinische Versorgung erfolgt (Einrichtun
gen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 des 
lnfektionsschutzgesetzes) und 

4. genehmigungspflichtige stationäre Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe gemäß§ 13 Absatz 3 Satz 1, 
§ 19 Absatz 1 Satz 1, § 34 Satz 1, § 35, § 35a Absatz 2 
Nummer 3 und 4, § 42 Absatz 1 Satz 2 sowie § 42a 
Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie 
Wohnstätten, in denen Leistungen der Eingliederungs
hilfe an Kinder und Jugendliche erbracht werden. 

(2) Besucherinnen und Besucher im Sinne dieser 
Vorschrift sind alle Personen, die nicht in einem Beschäf
tigungsverhältnis zur jeweiligen Einrichtung stehen und mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern, Patientinnen und Pa
tienten, betreuten Personen oder den Beschäftigten in Kon
takt geraten, mit Ausnahme von Personen im Noteinsatz. 

(3) ln Einrichtungen nach Absatz 1 sind im Rahmen des 
zu erstellenden Hygieneplans nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 oder § 23 Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes 
oder eines eigenständigen Konzepts Regelungen zum Be
such einschließlich der Ermöglichung von Sterbebegleitung, 
zum vorübergehenden Verlassen der Einrichtungen durch 
die Bewohnerinnen und Bewohner sowie zur Sicherstellung 
der fortlaufenden praktischen Ausbildung in Berufen des 
Gesundheits- und Sozialwesens zu treffen und eine Kon
takterfassung vorzusehen. Die für die Einrichtungen nach 
Absatz 1 einschlägigen Empfehlungen des Robert Koch
Instituts sind zu berücksichtigen. Die Besuchsregelungen 
sind an die aktuelle Infektionslage anzupassen sowie auf der 
Internetseite der Einrichtung zu veröffentlichen. Soweit eine 
Veröffentlichung auf der Internetseite nicht möglich ist, muss 
dies auf andere geeignete Weise erfolgen. 

(4) Besucherinnen und Besuchern in Einrichtungen nach 
Absatz 1 Nummern 1 bis 3 sowie in Wohnstätten, in denen 
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Leistungen der Eingliederungshilfe an Kinder und Jugendli
che erbracht werden, darf der Zutritt nur mit Testnachweis 
oder nach erfolgtem Test vor Ort gewährt werden. Satz 1 gilt 
auch für genesene und geimpfte Personen. Im Hygienekon
zept können Ausnahmen für Besuche zum Zweck der Ster
bebegleitung aufgenommen werden. Die Einrichtungen sind 
verpflichtet, auf Wunsch der Besucherinnen und Besucher 
einen Test durchzuführen. 

(5) Beschäftigte in 
1. Einrichtungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sowie in 

Wohnstätten, in denen Leistungen der Eingliederungs
hilfe an Kinder und Jugendliche erbracht werden, 

2. Tagespflegeeinrichtungen gemäß § 71 Absatz 2 Num
mer 2, zweite Alternative des Elften Buches Sozialge
setzbuch - Soziale Pflegeversicherung - vom 26. Mai 
1994, BGBI. I S. 1014, das zuletzt durch Artikel 7e des 
Gesetzes vom 27. September 2021 (BGBI. I S. 4530) 
geändert worden ist, 

3. ambulanten Pflegediensten und 
4. spezialisierten ambulanten Palliativversorgern 
sind verpflichtet, an allen Tagen, an denen sie im Dienst 
sind, einen Testnachweis zu führen. Satz 1 gilt auch für ge
nesene und geimpfte Personen. Beschäftigte mit Ausnahme 
von Beschäftigten in den in Absatz 1 Nummer 1 genannten 
Einrichtungen, die keinen Kontakt zu den Bewohnerinnen 
und Bewohnern, betreuten Personen, Patientinnen und Pa
tienten sowie zu Personal mit pflegerischen, betreuenden 
oder behandelnden Tätigkeiten haben, sind davon ausge
nommen. Satz 1 gilt entsprechend für die in Tagespflegeein
richtungen betreuten Personen. Die zuständige kommunale 
Behörde kann abweichende Festlegungen treffen, wenn das 
aus medizinischen Gründen erforderlich ist. Auf die Coro
navirus-Testverordnung vom 21. September 2021 (BAnz AT 
21.09.2021 V1), in der jeweils geltenden Fassung, wird ver
wiesen. 

(6) Werkstätten für behinderte Menschen, Angebote an
derer Leistungsanbieter gemäß § 60 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch und andere tagesstrukturierende Ange
bote für Menschen mit Behinderungen sind verpflichtet, ein 
Hygienekonzept nach § 5 Absatz 1 sowie der arbeitsschutz
rechtlichen Bestimmungen und ergänzenden Vorgaben der 
Unfallversicherungsträger zu erstellen und umzusetzen. Die 
Testungen für die Beschäftigten und die betreuten Menschen 
sind verpflichtend arbeitstäglich durchzuführen. Satz 2 gilt 
auch für geimpfte und genesene Beschäftigten. Bei Be
schäftigten, die in Einrichtungen nach Absatz 1 Nummer 2 
wohnen, ist das Hygienekonzept mit der jeweiligen Leitung 
der Wohneinrichtung der Werkstattbeschäftigten abzustim
men. Die Sätze 1 bis 4 gelten für andere tagesstrukturie
rende Angebote für Menschen mit Behinderungen. Absatz 5 
Satz 3 gilt entsprechend. 

(7) Für heilpädagogische Kindertageseinrichtungen und 
heilpädagogische Einrichtungen der Ganztags- und Ferien
betreuung finden die Regelungen der Schul- und Kita-Core
naverordnung entsprechend Anwendung. 

(8) Richterliche Anhörungen dürfen in allen Einrich
tungen nach Absatz 1 stattfinden. Das schließt das Anwe
senheitsrecht von Verfahrensbeiständen, Verfahrenspfle
gerinnen und Verfahrenspflegern, gerichtlich bestellten 
Gutachterinnen und Gutachtern sowie sonstigen Verfah
rensbeteiligten ein. 

(9) Das Staatsministerium für Soziales und Gesell
schaftlichen Zusammenhalt kann durch Allgemeinverfügung 
weitere Regelungen und Hygienevorschriften erlassen. Aus
nahmen können durch die zuständigen kommunalen Behör-



20. November 2021 Nr. 40 Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt 

den im Einzelfall zugelassen werden, soweit dies infektions
schutzrechtlich notwendig oder vertretbar ist. 

§ 17 
Erfassung und Überwachung des Impfstatus 

in Alten- und Pflegeheimen 

(1) Die Träger der Alten- und Pflegeheime einschließlich 
Kurzzeitpflegeeinrichtungen sind verpflichtet, ihren Beschäf
tigten gegenüber ihr Fragerecht nach § 36 Absatz 3 des 
Infektionsschutzgesetzes dahingehend auszuüben, dass 
ihnen der Impf- und Serostatus gegliedert nach Grundimmu
nisierung, Genesenenstatus und Auffrischimpfung, mitzutei
len ist. Sie sind verpflichtet, sich von den Beschäftigten die 
entsprechenden Nachweise vorlegen zu lassen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Träger dürfen den Impf
status der Personen, die dort gepflegt werden, gegliedert 
nach Grundimmunisierung und Auffrischimpfung, erheben; 
diese Daten dürfen nur zur Beurteilung der Gefährdungslage 
in den Einrichtungen im Hinblick auf die Coronavirus-Krank
heit-2019 (COVID-19) und zur Vorbereitung der Meldung und 
Berichterstattung nach Absatz 3 verarbeitet werden. 

(3) Die Träger der Alten- und Pflegeheime sind verpflich
tet, einrichtungsbezogen und zum Zweck der Anonymisie
rung zusammengefasst 
1. dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt jeweils bis zum 6. 
Tag des Monats die nach Absatz 1 erhobenen Daten mit 
Stand vom am ersten Tag des Monats, 

2. der Kassenärztliche Vereinigung Sachsen wöchentlich 
jeweils mittwochs die nach Absatz 2 erhobenen Impf
daten mit Angaben zu den in der Vorwoche erfolgten 
Auffrischimpfungen 

zu melden. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen be
richtet dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt regelmäßig auf der 
Grundlage der Meldungen nach Satz 1 Ziffer 2 über den 
Stand der Impfungen. 

(4) Die Unterlagen nach Absatz 1 sind von der für die 
Personalverwaltung zuständigen Stelle getrennt von den 
sonstigen Personalunterlagen für die Dauer des Beschäfti
gungsverhältnisses verschlossen aufzubewahren. Im Übri
gen gelten für die Unterlagen nach den Absätzen 1 bis 3 die 
Bestimmungen des § 2 Absatz 2 Satz 3 entsprechend. 

§ 18 
Kirchen und Religionsgemeinschaften 

Die Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder 
Testnachweises und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise 
durch den Verantwortlichen besteht für die Zusammenkünfte 
der Kirchen und Religionsgemeinschaften. Darüber hinaus 
regeln Kirchen und Religionsgemeinschaften ihre Zusam
menkünfte zum Zwecke der Religionsausübung in eigener 
Verantwortung mit verpflichtender Wirkung. Für Zusammen
künfte in Kirchen und von Religionsgemeinschaften zum 
Zweck der Religionsausübung sind Hygienekonzepte aufzu
stellen und der besonderen Infektionslage anzupassen. 

§ 19 
Saisonarbeitskräfte 

Wer Personen beschäftigt, die 
1. zum Zweck einer turnusgemäßen oder zu einer be

stimmten Zeit innerhalb eines Jahres mindestens drei-

wöchigen Arbeitsaufnahme vorübergehend aus dem 
Ausland in das Gebiet des Freistaates Sachsen einrei
sen, 

2. in Gemeinschaftsunterkünften wohnen und 
3. in Betrieben arbeiten, in denen gleichzeitig mehr als 

zehn Beschäftigte einschließlich Leiharbeitskräften, 
Beschäftigten eines Werkunternehmens und sonstige 
Personen tätig sind (Saisonarbeitskräfte), 

muss sicherstellen, dass bei Beginn der Beschäftigung oder 
dem Bezug der Gemeinschaftsunterkunft ein tagesaktueller 
Test vorliegt. Auf behördliche Anordnung sind weitere Tests 
durchzuführen. Personen, welche nicht über ein Testergeb
nis nach Satz 1 verfügen, dürfen nicht beschäftigt werden. 
Der Betriebsinhaber, der Saisonarbeitskräfte beschäftigt, ist 
verpflichtet, die Arbeitsaufnahme der Saisonarbeitskräfte je
weils grundsätzlich 48 Stunden vor ihrem Beginn der zustän
digen Behörde sowie der für den Arbeitsschutz zuständigen 
Behörde anzuzeigen. Eine spätere Anzeige ist nur ausrei
chend, wenn der Betriebsinhaber glaubhaft macht, dass 
eine frühere Anzeige aus zwingenden betrieblichen oder 
sonstigen Gründen nicht möglich war. Die Anzeige hat die 
Namen der Saisonarbeitskräfte, deren Unterbringungsort, 
Art und Zeitraum der Tätigkeit sowie die Kontaktdaten des 
Betriebsinhabers zu enthalten. Die Anzeigepflicht besteht 
auch, wenn die Saisonarbeitskräfte während ihres Aufent
halts in der Bundesrepublik Deutschland den Betrieb oder 
den Arbeitgeber wechseln. Landwirtschaftliche Betriebe 
haben bei der Erstellung des Hygienekonzeptes die Maß
nahmen der "Rahmenbedingungen für Saisonbeschäftigte 
in der Landwirtschaft im Hinblick auf die Corona-Pandemie" 
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
in der jeweils aktuellen Fassung zu berücksichtigen. 

§20 
Sächsischer Landtag 

Von den Bestimmungen dieser Verordnung ist der Säch
sische Landtag aufgrund seines verfassungsrechtlichen 
Selbstorganisationsrechts sowie des Hausrechts und der 
Polizeigewalt des Landtagspräsidenten gemäß Artikel 47 
Absatz 3 der Verfassung des Freistaates Sachsen ausge
nommen. Darüber hinaus haben die zuständigen Behörden 
die besondere verfassungsrechtliche Stellung des Landtags 
und seiner Mitglieder im Rahmen von Maßnahmen auf der 
Grundlage des Infektionsschutzgesetzes zu beachten. 

Teil4 
Hotspot-Regelung 

§ 21 
Ausgangssperre 

(1) Überschreitet die Anzahl der Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb 
von sieben Tagen (Sieben-Tage-lnzidenz) in einem Land
kreis oder einer Kreisfreien Stadt den Schwellenwert von 
1 000, gilt ab dem nächsten Tag zwischen 22:00 Uhr und 
6:00 Uhr des Folgetages eine erweiterte Ausgangsbeschrän
kung (Ausgangssperre). Das Verlassen der Unterkunft ist in 
dieser Zeit nur aus den folgenden triftigen Gründen zulässig: 
1. die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben, Kindes

wohl und Eigentum, 
2. die Jagd zur Prävention der Afrikanischen Schweine

pest, 
3. die Ausübung beruflicher, hochschulischer oder schuli

scher Tätigkeiten und kommunalpolitischer Funktionen, 
4. die Wahrnehmung des notwendigen Lieferverkehrs, ein

schließlich Brief- und Versandhandel, 
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5. Fahrten von Feuerwehr-, Polizei-, Rettungs- oder Kata
strophenschutzkräften zum jeweiligen Stützpunkt oder 
Einsatzort, 

6. der Besuch von Ehe- und Lebenspartnern sowie von 
Partnern von Lebensgemeinschaften, hilfsbedürftigen 
Menschen, Kranken oder Menschen mit Einschränkun
gen und die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangs
rechts im jeweiligen privaten Bereich sowie Besuche im 
Sinne des§ 16, 

7. die Inanspruchnahme medizinischer, psychosozialer 
und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen so
wie der Besuch Angehöriger der Heil- und Gesundheits
berufe, soweit dies medizinisch erforderlich ist oder im 
Rahmen einer erforderlichen seelsorgerischen Betreu
ung, 

8. die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen 
und Minderjährigen, 

9. die Begleitung Sterbender im engsten Familienkreis, 
und 

10. unabdingbare Handlungen zur Versorgung von Tieren. 
Satz 1 gilt nicht für geimpfte oder genesene Personen. 

(2) Wird der Schwellenwert nach Absatz 1 an drei aufei
nanderfolgenden Tagen unterschritten, gilt Absatz 1 ab dem 
nächsten Tag nicht mehr. 

(3) Maßgeblich für die Sieben-Tage-lnzidenz sind die 
unter https://www.rki.de/inzidenzen durch das Robert Koch
Institut im Internet veröffentlichten Zahlen. Der Landkreis 
oder die Kreisfreie Stadt gibt unverzüglich nach der Veröf
fentlichung nach Satz 1 den Tag bekannt, ab dem die Aus
gangsperre gilt oder nicht mehr gilt. 

TeilS 
Ordnungswidrigkeiten und Schlussvorschriften 

§ 22 
Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten 

(1) Die nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der Infektionsschutz
gesetz-Zuständigkeitsverordnung zuständigen Behörden 
haben 
1. die Bestimmungen dieser Verordnung, 
2. die von der obersten Landesgesundheitsbehörde ge

mäß§ 1 Absatz 1 Satz 3 der lnfektionsschutzgesetz-Zu
ständigkeitsverordnung in Eilfällen wahrgenommenen 
Aufgaben und Befugnisse und 

3. die von der obersten Landesgesundheitsbehörde ge
mäß § 1 Absatz 2 der lnfektionsschutzgesetz-Zustän
digkeitsverordnung getroffenen Maßnahmen 

umzusetzen. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßig
keit zu wahren. Sie können dabei die Ortspolizeibehörden 
um Vollzugs- und Vollstreckungshilfe ersuchen. Die Zustän
digkeiten zum Vollzug der Arbeitsschutzvorschriften gemäß 
der Sächsischen Arbeitsschutzzuständigkeitsverordnung 
vom 6. Juli 2008 (SächsGVBI. S. 416), die zuletzt durch die 
Verordnung vom 8. Oktober 2019 (SächsGVBI. S. 706) geän
dert worden ist, bleiben unberührt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer 
1. vorsätzlich 

a) entgegen § 3 Absatz 6 Satz 2 einen unrichtigen 
Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorlegt, 
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b) entgegen § 6 Absatz 1 Satz 1 an einer Zusammen
kunft teilnimmt, die die zulässige Personenanzahl 
überschreitet, 

c) entgegen § 7 Absatz 1 oder Absatz 2 eine Ver
sammlung veranstaltet, die nicht ortsfest oder an 
der mehr Personen teilnehmen, als zulässig sind, 

d) entgegen § 7 Absatz 1 oder Absatz 2 an einer Ver
sammlung teilnimmt, die nicht ortsfest ist oder an 
der mehr Personen teilnehmen als zulässig sind, 

e) entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 die Unterkunft ohne 
triftigen Grund verlässt, 

2. fahrlässig oder vorsätzlich 
a) entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 Geschäfte, Einrich

tungen, Unternehmen, Veranstaltungen oder Ange
bote ohne Hygienekonzept betreibt oder durchführt 
oder das Hygienekonzept nicht einhält, 

b) entgegen § 5 Absatz 3 Satz 1 keinen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske oder keine 
vergleichbare Atemschutzmaske trägt, 

c) entgegen § 5 Absatz 4 keine FFP2-Maske oder 
keine vergleichbare Atemschutzmaske trägt, 

d) entgegen § 6 Absatz 2 Satz 2, § 8 Absatz 1 Satz 1, 
§ 9 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2, Absatz 3, § 10 
Absatz 1 Satz 1, § 11 Absatz 1 Satz 3, Absatz 3 
Satz 3, § 13 Absatz 2 Satz 2, Absatz 4 Satz 2, § 14 
Absatz 2, § 15 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2, 
Absatz 4 Satz 2, § 18 Satz 1 den Zutritt oder Ange
bot unberechtigt gewährt, 

e) entgegen § 8 Absatz 3 Satz 1 oder 2 mehr als die 
pro Quadratmeter Verkaufsfläche zulässige Anzahl 
an Kunden einlässt, 

f) entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1, Absatz 4 oder Ab
satz 5, § 11 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, Ab
satz 4, § 12, § 13 Absatz 1, § 14 Absatz 1, § 15 Ab
satz 1 die jeweiligen Einrichtungen oder Angebote 
öffnet, betreibt, durchführt, besucht oder nutzt, 

g) entgegen § 8 Absatz 1 Satz 2 oder § 10 Absatz 1 
Satz 2 die jeweilige Einrichtung außerhalb der zu
lässigen Öffnungszeiten für Publikumsverkehr öff
net, 

h) entgegen § 3 Absatz 3, § 9 Absatz 1 Satz 2, Ab
satz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 1, § 10 Absatz 1 Satz 1, 
§ 11 Absatz 1 Satz 3, Absatz 3 Satz 3, § 13 Ab
satz 4 Satz 2, § 14 Absatz 2, § 15 Absatz 2 Satz 2, 
Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 2, § 16 Absatz 3 
Satz 1 Kontakte nicht erfasst, 

i) entgegen§ 6 Absatz 2 Satz 2, § 8 Absatz 1 Satz 1, 
§ 9 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2, Absatz 3, 
§ 10 Absatz 1 Satz 1, § 11 Absatz 1 Satz 3, Absatz 3 
Satz 3, § 13 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2, Ab
satz 4 Satz 2, § 14 Absatz 2, § 15 Absatz 2 Satz 2, 
Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 2, § 18 Satz 1 ohne 
den entsprechenden Nachweis ein Angebot in An
spruch nimmt oder Einrichtungen oder Veranstal
tungen besucht oder nutzt, 

j) entgegen § 16 Absatz 3 Satz 1 kein eigenständiges 
Konzept zum Besuch und zum vorübergehenden 
Verlassen der Einrichtung durch die Bewohnerin
nen und Bewohner erstellt, 

k) entgegen § 16 Absatz 5 Satz 1 die erforderliche An
zahl an Testnachweisen nicht führt, 

I) entgegen § 16 Absatz 6 Satz 2 die erforderliche An
zahl an Testnachweisen nicht führt, 

m) entgegen§ 19 Satz 1 eine Person ohne einen Impf-, 
Genesenen- oder Testnachweis beschäftigt oder 
die Anzeige nach§ 19 Satz 4 nicht oder nicht recht
zeitig vornimmt. 
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§ 23 Verordnung vom 5. November 2021 (SächsGVBI. S. 1232) 
lnkrafttreten, Außerkrafttreten außer Kraft. 

(1) Diese Verordnung tritt am 22. November 2021 in (2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 12. Dezember 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Sächsische Corona-Schutz- 2021 außer Kraft. 

Dresden, den 19. November 2021 

Die Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
Petra Köpping 
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Begründung 

A. Bekanntmachung der Begründung 

Die Bekanntmachung der Begründung dieser Verord
nung erfolgt im Hinblick auf§ 28a Absatz 5 Satz 1 des lnfek
tionsschutzgesetzes. 

B. Allgemeiner Teil 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung am 
25. August 2021 den Fortbestand der epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite gemäß§ 5 Absatz 1 des Infektions
schutzgesetzes für weitere drei Monate bis zum 25. Novem
ber 2021 festgestellt (BGBI. I S. 4072). Diese Feststellung er
laubt den Ländern, die notwendigen Schutzmaßnahmen im 
Sinne des§ 28 Absatz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes 
zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krank
heit-2019 (COVID-19) für den Zeitraum der Feststellung an
zuordnen. Nachdem sich die Infektionszahlen im Freistaat 
Sachsen im Sommer auf niedrigem Niveau befunden haben, 
sind diese im Herbst wieder angestiegen. Maßgeblich dafür 
ist die in Deutschland mittlerweile vorherrschende Virusva
riante "Delta", die erheblich ansteckender ist als die bishe
rigen Virusvarianten. Die vorhandenen Impfstoffe weisen 
auch gegen diese Variante eine hohe Wirksamkeit auf. 

Trotz aller Anstrengungen ist die Pandemie nicht 
überwunden. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem SARS
CoV-2-Virus sowie die Zahl der Hospitalisierungen und 
Bettenbelegungen in Krankenhäusern steigen derzeit mit 
hoher Geschwindigkeit an. Während am 25. August 2021 der 
7-Tage-lnzidenzwert bundesweit bei 66,9 und im Freistaat 
Sachsen bei 19,5 lag, ist dieser Wert nunmehr auf 593,6 im 
Freistaat Sachsen gestiegen (Stand 19. November 2021). 
Am 17. November 2021 wurden 1 520 Patienten auf der Nor
malstation und 357 auf der Intensivstation behandelt. Am 
19. November 2021 waren es bereits 1 638 auf der Normal
station und 385 auf der Intensivstation. 

Mittlerweile überschreitet die Belegung der Kranken
hausbetten auf der Normalstation deutlich den für die Über
lastungsstufe der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung 
vom 5. November 2021 maßgeblichen Belegungswert. 

ln einigen Landkreisen und Kreisfreien Städten besteht 
bereits ein Engpass an Krankenhausbetten. Planbare Ope
rationen müssen in vielen Fällen verschoben werden, um 
Kapazitäten für an COVID-19 erkrankten Patientinnen und 
Patienten zu schaffen. Bei weiterem ungebremsten Anstieg 
der Infektionen und der dadurch einhergehenden Bettenbe
legung droht die Triage in den Kliniken. Oberstes Ziel ist es, 
die ansteigende Welle des Infektionsgeschehens zu bre
chen. 

Die nach wie vor geringe Impfquote in der Bevölkerung 
erschwert und gefährdet eine nachhaltige und flächende
ckende Eindämmung des lnfektionsgeschehens. Der Anteil 
der Ungeimpften ist sowohl bei Betrachtung der Sieben
Tage-lnzidenz als auch bei Betrachtung der Bettenbelegung 
auf Intensivstationen um ein Vielfaches höher als bei Ge
impften und Genesenen. 

Neben dem Impfen sind aufgrund dieser aktuell beste
henden Notfallsituation zwingend weitere Schutzmaßnah
men, die deutlich über die bisher ergriffenen Schutzmaßnah
men hinausgehen, erforderlich. 

Ziel dieser Verordnung ist es, durch eine zeitlich befris
tete Verschärfung und Ausweitung der bereits bestehenden 
Schutzmaßnahmen, die Zahl der Neuinfektionen zu reduzie-
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ren, Kontakte durch Einschränkungen bei infektionsträchti
gen Lebensbereichen zu minimieren und dadurch die Infek
tionsdynamik zu verlangsamen. 

Vorgesehen sind unter anderem folgende Maßnahmen: 
1. Ausweitung der bislang in der Überlastungsstufe gelten

den 2G-Regel auf die Einzelhandels- und Großhandels
geschäfte, mit Ausnahme der Grundversorgung. 

2. Schließung aller körpernahen Dienstleistungsbetriebe 
mit Ausnahme der Friseure und medizinisch notwendi
ger Behandlungen. 

3. Beschränkung der Öffnung von Gastronomie unter An
wendung der 2G-Regel. 

4. Grundsätzliche Schließung von Kultur- und Freizeitein
richtungen, Bädern und Saunen, Diskotheken, Clubs 
und Bars. 

5. Untersagung von Veranstaltungen, Großveranstaltun
gen, Festen und Messen sowie touristischen Bahn- und 
Busfahrten. 

6. Verpflichtende Anwendung der 3G-Regel für Hochschu
len, Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie Gre
miensitzungen. 

7. Einführung zeitlich beschränkter Ausgangsbeschrän
kungen in Regionen mit besonders hoher lnzidenz. 

8. Verbot des Alkoholausschanks und -konsums auf be
stimmten von den Kommunen zu bestimmenden öffent
lichen Plätzen und Einrichtungen. 

C. Erfüllungsaufwand 

Der mit der Ausweitung der Schutzmaßnahmen ver
bundene Erfüllungsaufwand für Wirtschaft und Kommunen 
sowie Bürgerinnen und Bürger ist nicht quantifizierbar. 

Die landesweit einheitlich geltenden Beschränkungen 
sind zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus
Krankheit-2019 (COVID-19) nach wie vor erforderlich. Sie 
zielen darauf ab, öffentliches und privates Leben und damit 
auch die Wirtschaft so schnell wie möglich zu liberalisieren 
und damit zu stützen. 

D. Besonderer Teil 

Zu Teil 1 -Grundsätze 

Zu § 1 (Grundsatz) 

Infektionsschutzrechtlich gebotene Zugangsbeschrän
kungen erfolgen in Abhängigkeit von der coronaspezifischen 
Infektionsgefahr auf der Grundlage der Auslastungssituation 
der Krankenhäuser und dem jeweiligen Impf-, Genesenen
oder Teststatus der betroffenen Personen. Unberührt davon 
bleibt die notwendige Grundversorgung. 

Ungeachtet dieses grundsätzlichen Bestrebens werden 
die Landkreise und Kreisfreien Städte ausdrücklich in Ab
satz 1 Satz 2 angehalten, individuell und gebietsbezogen 
auf ein höheres beziehungsweise weitreichenderes Infek
tionsgeschehen durch die Anordnung strengerer und/oder 
zusätzlicher Maßnahmen als denen dieser Verordnung re
agieren zu können. 

Das Alkoholverbot in Absatz 4 zielt darauf ab, die Kon
taktmöglichkeiten zu begrenzen und damit einer weiteren ex
ponentiellen Ausbreitung des Virus entgegenzutreten. ln die
sen Zusammenhang ist auch ein umfassendes Verbot des 
Alkoholkonsums und -ausschanks auf von den Kommunen 
zu bestimmenden öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. 

Absatz 5 regelt die Pflicht zu Angebot und Annahme von 
Homeoffice, dadurch sollen die Kontakte reduziert werden. 



20. November 2021 Nr. 40 Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt 

Absatz 6 sieht unabdingbare Ausnahmen der Vorlage 
eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises für den Ein
satz der genannten Stellen vor. 

Zu § 2 (Grundsätze zur Kontakterfassung) 

Für eine wirksame Nachverfolgung von Infektionsketten 
ist die vollständige Erfassung von Kontakten eine wesentli
che Voraussetzung. Die Kontaktdatenerfassung ist eine im 
Infektionsschutzgesetz vorgesehene notwendige Schutz
maßnahme. 

ln Absatz 1 wird das Verfahren der Kontakterfassung, 
welche Daten zu erheben sind und wie lange diese aufzuhe
ben sind geregelt. Entsprechend dem Grundsatz der Daten
minimierung (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c DSGVO) dür
fen nur die Daten erhoben werden, die zur Nachverfolgung 
unbedingt erforderlich sind. Berufsgruppen, die nach § 53 
StPO berechtigt sind, das Zeugnis zu verweigern, erfassen 
keine Kontakte. Die Vorschrift entspricht der bisherigen Re
gelung zur Kontakterfassung. 

Mit Absatz 2 wird bestimmt, dass alternativ eine nichtdi
gitale Kontakterfassung erfolgen muss, da nicht alle betrof
fenen Personen über entsprechende digitale Mittel verfügen. 

Absatz 3 regelt die Notwendigkeit zur Kontakterfassung 
durch Gerichte und Behörden. 

Zu § 3 (Grundsätze für den Impf-, Genesenen- und 
Testnachweis) 

Absatz 1 verweist wie bisher für den Impf-, Genese
nen- und Testnachweis auf die Vorschriften der COVID-
19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung. 

Absatz 2 bestimmt die Ausnahmen von der 2G-Regel für 
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre und für lmpfunfähige. 
Der Impf- oder Genesenennachweis kann durch einen Test
nachweis ersetzt werden. Soweit die Verordnung Vorgaben 
zur Vorlage eines Nachweises vorsieht, gilt dies nur für die 
lnanspruchnehmenden, Kunden, Teilnehmer und Besucher 
vorbehaltlich anderer bundesrechtlicher Vorschriften. 

Absatz 3 regelt den Zeitraum der Verwendbarkeit und 
damit die Gültigkeitsdauer eines Tests. 

Absatz 4 bestimmt zugunsten von Schülerinnen und 
Schülern den Wegfall des Testnachweises unter der Voraus
setzung, dass sie einer Testpflicht nach der Schul- und Kita
Coronaverordnung unterliegen. Dies gilt auch für die Tage, 
an denen die Schülerinnen und Schüler nicht in der Schule 
getestet werden. 

Absatz 5 nimmt Personen bis zur Vollendung des sechs
ten Lebensjahres beziehungsweise Personen, die noch nicht 
eingeschult wurden, von Testpflichten generell aus und be
stimmt die Voraussetzungen für die Gleichstellung von ge
impften und genesenen Personen mit getesteten Personen 
auf der Grundlage der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Aus
nahmenverordnung. Mit Absatz 5 Satz 2 werden die Voraus
setzungen für den vollständigen Impfschutz klargestellt. 

Absatz 6 stellt klar, dass in Einrichtungen, in denen eine 
Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnach
weises besteht, dies auch für Besucherinnen und Besucher 
sowie für Kundinnen und Kunden im Zusammenhang mit der 
Erbringung des Angebotes gilt. 

Zu Teil 2- Basisschutzmaßnahmen 

Zu § 4 (Hygienekonzept, Mindestabstand, Test) 

Nach Absatz 1 sind für Geschäfte, Einrichtungen, Unter
nehmen, Veranstaltungen und sonstige Angebote und damit 
für alle Bereiche des gesellschaftlichen und des wirtschaft
lichen Lebens nach wie vor Hygienekonzepte erforderlich. 
Die spezifischen arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften zu 
SARS-CoV-2, insbesondere der SARS-CoV-2-Arbeits
schutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Sozi
ales, die SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel sowie vorhandene 
branchenspezifische Konkretisierungen der Unfallversiche
rungsträger beziehungsweise der Arbeitsschutzbehörde und 
die einschlägigen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
zum Infektionsschutz in ihrer jeweiligen Fassung oder Kon
zepte und Empfehlungen der Fachverbände finden weiterhin 
uneingeschränkt Anwendung. 

Absatz 2 regelt die Pflicht zur Einhaltung des Mindest
abstands von 1,5 Metern im öffentlichen Raum. Für be
stimmte besonders sensible Lebensbereiche bleiben Fest
legungen zum Mindestabstand durch Allgemeinverfügung 
des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt weiterhin möglich. 

Absatz 3 schreibt eine zweimal wöchentliche Testung 
für Beschäftigte bestimmter Einrichtungen und Angebote in 
der Kinder- und Jugendhilfe vor. Mit lnkrafttreten des neuen 
§ 28b des Infektionsschutzgesetzes (Bundesratsdrucksache 
803/21) geht die bundesrechtliche Vorschrift dem Absatz 3 
vor. 

Zu § 5 (Maskenpflicht) 

Absatz 1 regelt die Empfehlung zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung unter freiem Himmel unter der Vo
raussetzung, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht 
eingehalten wird. 

Absatz 2 regelt die Modalitäten für einzelne Personen
gruppen und Lebenssituationen sowie generelle Ausnahmen 
für alle Arten von Mund-Nasen-Bedeckungen. ln Nummer 2 
bis 7 wird aufgeführt, unter welchen Voraussetzungen die 
Maskenpflicht entfällt. Dies kann aus Altersgründen (Num
mer 2), aus gesundheitlichen Gründen (Nummer 5) oder zur 
Verständigung mit gehörlosen oder stark hörbehinderten 
Menschen, die auf das visuelle Erkennen des Gesproche
nen über die Lippenbewegungen des Sprechers angewie
sen sind (Nummer 5), der Fall sein. Des Weiteren darf beim 
Sport, in Schwimmbädern und Saunen oder bei der Aus
übung des Rederechts auf das Tragen der Maske verzichtet 
werden (Nummer 6). Die Aufzählung ist nicht abschließend. 
Um der Vielfalt der Lebensverhältnisse Rechnung zu tra
gen, enthält Nummer 7 einen Auffangtatbestand, der einen 
Verzicht auf die Mund-Nasen-Bedeckung oder Maske aus 
sonstigen unabweisbaren Gründen ermöglicht, darunter fal
len die Aufnahme von Speisen und Getränken, das Singen 
oder Musizieren. Für Unterrichtende sowie Beteiligte von 
Prüfungen kann die jeweilige Einrichtung oder die zustän
dige Prüfungsbehörde Ausnahmen gestatten, soweit der 
Mindestabstand eingehalten wird. 

Absatz 3 bestimmt die Verpflichtung zum Tragen eines 
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes als RegelfalL 

Absatz 4 sieht für besondere Lebensbereiche eine ver
schärfte Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken vor. 
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Zu Teil 3- Notfallmaßnahmen 

Zu § 6 (Zusammenkünfte) 

Absatz 1 regelt Vorschriften für Kontaktbeschränkungen 
bei privaten Zusammenkünften und bestimmt die Ausnah
men. Kontaktbeschränkungen tragen zur Kontaktreduktion 
bei, welche für die Eindämmung des Infektionsgeschehens 
als flankierende Maßnahme bei sehr hoher Belastung des 
Gesundheitswesens unabdingbar sind. 

Absatz 2 gestattet nur zwingende Parteien- und Gre
miensitzungen, die nicht online durchgeführt werden kön
nen, unter Beachtung der 3G-Regelung. Zu den zwingenden 
gesetzlichen Vorschriften zählt unter anderem die Regelung 
in § 36 der Sächsischen Gemeindeordnung und § 32 der 
Sächsischen Landkreisordnung. 

Zu § 7 (Versammlungen) 

Die Zulässigkeit und Durchführung von Versammlungen 
wird auf Ortsfestigkeit und Begrenzung der Personenzahl 
begrenzt, um das Infektionsgeschehen zu verringern. 

Zu § 8 (Handel) 

Mit der Einführung der 2G-Regelung im Handel wird 
ein wesentlicher Teilbereich des öffentlichen Lebens ein
geschränkt, um Kontakte möglichst zu reduzieren und das 
Infektionsrisiko zu minimieren. Zur Wahrung der Verhältnis
mäßigkeit sieht Absatz 2 Ausnahmen für die Grundversor
gung vor. 

Absatz 3 bestimmt eine Beschränkung der Kundenan
zahl in Abhängigkeit von der Verkaufsfläche, dadurch soll 
die Einhaltung des Mindestabstandes gewährleistet werden. 

Zu § 9 (Dienstleistungen) 

Die Vorschrift regelt die Zulässigkeit der Ausübung und 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen beziehungsweise 
die Öffnung entsprechender Einrichtungen. 

Grundsätzlich bleiben Dienstleistungen erbringende 
Einrichtungen geschlossen und die Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen untersagt. Ausnahmen werden in Abhän
gigkeit vom Impf- oder Genesenennachweis sowie der Be
deutung und Notwendigkeit einer Dienstleistung zugelassen. 

Zu§ 10 (Gastronomie) 

Um das Infektionsrisiko zu minimieren und die Gefahr 
eines schweren Covid-19-Verlaufs zu verringern, gilt die 2G
Regel. Gleichzeitig wird die zulässige Öffnungszeit von 6:00 
und 20:00 Uhr beschränkt, um das Ziel einer weitestgehen
den Kontaktbeschränkung zu realisieren. 

Zu§ 11 (Kultur, Freizeit) 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen bilden ein zentrales 
Element des gesellschaftlichen Lebens und fördern soziale 
Kontakte, damit aber auch das lnfektionsrisiko. Um eine 
bestmögliche Wirkung der befristeten Notfallmaßnahmen 
zu erzielen, werden Kultur- und Freizeiteinrichtungen gene
rell untersagt. Ausnahmen werden in Abhängigkeit von der 
Bedeutung und dem jeweiligen Infektionsrisiko einer Einrich
tung geregelt. 
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Zu § 12 (Veranstaltungen, Feste und Großveranstaltun
gen) 

Mit Rücksicht auf die erfahrungsgemäß hohe Teilneh
meranzahl, große Fluktuation und damit einhergehenden 
Infektionsgefahren werden Großveranstaltungen, Veranstal
tungen, Feste, Messen und landestypische Veranstaltungen 
wie Weihnachtsmärkte untersagt. 

Zu § 13 (Sport) 

Die Ausübung des Sports ist ein zentrales Element des 
gesellschaftlichen Lebens und fördert soziale Kontakte, 
damit aber auch das lnfektionsrisiko. Aus diesem Grund 
werden die Öffnung von Einrichtungen des Sportbetriebs, 
Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen für Publikums
verkehr untersagt. 

Ausnahmen bleiben beschränkt auf beruflich, sport
wissenschaftlich und ausbildungstechnisch bedingte Aus
übungsformen, unter Anwendung der 3G-Regel. 

Weitere Ausnahmen gelten für Kinder bis zur Vollen
dung des 16. Lebensjahres und den Schulsport 

Zu § 14 (Beherbergung und Tourismus) 

Tourismus und eine damit verbundene Seherbergung 
fördert den gesellschaftlichen Austausch über Regionen 
und Länder hinweg. Um die großräumige Ausbreitung von 
Infektionen möglichst zu vermeiden, werden touristische An
gebote untersagt. Mit der Ausnahmeregelung für nicht-tou
ristische Angebote soll zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
besonderen Lebenslagen und sozialen Erfordernissen ent
sprochen werden. 

Zu § 15 (Außerschulische Bildung) 

Absatz 1 regelt, dass die Öffnung von Aus-, Fort- und 
Weiterbildungseinrichtungen und Erwachsenenbildung, ähn
lichen Einrichtungen sowie Volkshochschulen, Kunst-, Mu
sik- und Tanzschulen, um die Kontakte zu reduzieren und 
das Infektionsrisiko zu minimieren, untersagt ist. 

Absatz 2 sieht Ausnahmen für besondere Situationen 
vor, deren Untersagung nicht verhältnismäßig ist. Die An
wendung der 3G-Regel verringert die lnfektionsgefahren. 

Soweit Absatz 3 Ausnahmen von dem Verbot in Ab
satz 1 vorsieht, wird zur Verringerung der Infektionsgefahren 
die 3G-Regel vorgeschrieben. 

Mit der Regelung in Absatz 4 wird an den Hochschulen, 
Ausbildungseinrichtungen in staatlicher Trägerschaft und 
der Berufsakademie Sachsen der Lehr- und Forschungsbe
trieb aufgrund seines besonderen verfassungsrechtlichen 
Schutzes unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen auf
rechterhalten. Dies schließt neben Prüfungen und Lehrver
anstaltungen zum Beispiel auch Labor- und Forschungstä
tigkeiten, praktische Übungen und Proben sowie notwendige 
Gremiensitzungen der akademischen Selbstverwaltung ein. 
Voraussetzung ist, dass die Studierenden beziehungsweise 
Teilnehmenden über einen Impf-, Genesenen- oder Test
nachweis verfügen. Um dem regionalen und lokalen Infek
tionsgeschehen sowie der Hochschulautonomie Rechnung 
zu tragen, sind die Hochschulen und die Berufsakademie 
ermächtigt das Nähere, insbesondere die Art und Weise der 
Überprüfung des Vorhandenseins eines Impf-, Genesenen
oder Testnachweises, zu regeln. Zudem können Sie weiter
gehende Schutzmaßnahmen, etwa eine Beschränkung auf 
Personen mit Impf- oder Genesenennachweis, anordnen. 
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Um den vielfältigen Situationen im Bereich der außer
schulischen Bildung Rechnung zu tragen, können die Ein
richtungen, welche sachnäher sind, besondere Regelungen 
festlegen. 

Zu§ 16 (Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwe
sens) 

Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der in den 
genannten Einrichtungen lebenden und betreuten Personen 
bleiben die Testpflichten für Besucherinnen und Besuchern 
dieser Einrichtungen als auch für die dort Beschäftigten in 
der Form bestehen und werden auf geimpfte und genesene 
Personen erweitert. 

Absatz 5 regelt die Testverpflichtungen für Beschäf
tigte. Vorgesehen, mit Rücksicht auf das explosionsartige 
lnfektionsgeschehen, ist eine Testung aller Beschäftigten 
an allen Tagen, an denen Dienst geleistet wird. Keine An
wendung findet diese Testpflicht unter dem Aspekt der Ver
hältnismäßigkeit grundsätzlich für Beschäftigte, die keinen 
Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern, betreuten 
Personen, Patientinnen und Patienten sowie zu Personal mit 
pflegerischen, betreuenden oder behandelnden Tätigkeiten 
haben. Eine Ausnahme gilt insoweit jedoch wegen der be
sonderen Vulnerabilität der Bewohnerinnen und Bewohner 
bei Alten- und Pflegeheimen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
und stationären Hospizen. Weiterhin wird klargestellt, dass 
die Testpflicht nach der Coronavirus-Testverordnung auf die 
Beschäftigten der aufgeführten Einrichtungen und Dienste 
beschränkt ist. 

Absatz 6 sieht Regelungen für Wohnformen für Men
schen mit Behinderungen vor. 

Zu § 17 (Erfassung und Überwachung des Impfstatus in 
Alten- und Pflegeheimen) 

Absatz 1 verpflichtet Pflegeeinrichtungen, von der bun
desgesetzlich nach § 36 Absatz 3 des Infektionsschutzge
setzes vorgesehenen Möglichkeit zur Datenverarbeitung 
über den Impf- und Serostatus der Beschäftigten Gebrauch 
zu machen. Zu diesem Zweck haben sie ihr Fragerecht 
auszuüben und Einsicht in die entsprechenden Nachweise, 
die von den Beschäftigten vorzulegen sind, zu nehmen. Er
forderlich sind die Angaben wegen der Art und Weise der 
Beschäftigung. 

Absatz 2 verpflichtet die in Pflegeeinrichtungen Ge
pflegten zur Vorlage eines Impf- oder Genesenennachwei
ses auf der Grundlage von§ 28a Absatz 1 Nummer 2a des 
lnfektionsschutzgesetzes. Die Erhebung ist sowohl zur Ver
meidung einer Gefährdungssituation als auch zur Realisie
rung notwendiger Schutzmaßnahmen erforderlich. 

ln Absatz 3 erfolgte eine Änderung der bereits normier
ten Übermittlungspflichten. ln Bezug auf die von Beschäftig
ten erhobenen Daten hat die Meldung monatlich bis zum 6. 
Tag des Monats an das Sächsische Staatsministerium für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erfolgen. 
An die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen sind die von 
den Gepflegten erhobenen Impfdaten wöchentlich jeweils 
mittwochs zu melden. Hierüber obliegt der Kassenärztli
chen Vereinigung Sachsen eine regelmäßige Berichtspflicht 
gegenüber dem Sächsischen Staatsministerium für Sozia
les und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die zu verwen
denden Berichtsformulare sind auf der Seite https://www. 
coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html 
zu finden. 

Absatz 4 regelt die zur Wahrung des Datenschutzes 
notwendigen Aufbewahrungsmodalitäten. 

Zu § 18 (Kirchen und Religionsgemeinschaften) 

Satz 1 regelt die zwingende Einhaltung der 3G-Regel 
für Zusammenkünfte von Kirchen und Religionsgemein
schaften ein. 

Zu § 19 (Saisonarbeitskräfte) 

Die Bestimmung wurde unverändert aus der Sächsi
schen Corona-Schutz-Verordnung vom 5. November 2021 
übernommen. 

Zu § 20 (Sächsischer Landtag) 

Die Bestimmung wurde unverändert aus der Sächsi
schen Corona-Schutz-Verordnung vom 5. November 2021 
übernommen. 

Zu Teil 4- Hotspot-Regelung 

Zu § 21 (Ausgangssperre) 

Die Vorschrift sieht zeitlich befristet Ausgangsbeschrän
kungen zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr vor und beschränkt 
sich auf Kommunen mit einer Sieben-Tage-lnzidenz von 
über 1 000. 

Das Verlassen der Unterkunft erfordert dann einen trif
tigen Grund. Hierbei wird davon ausgegangen, dass ohne 
Ausgangsbeschränkung in einem Hotspot-Gebiet eine wirk
same Eindämmung der Verbreitung der COVID-19-Erkran
kung erheblich gefährdet wäre und dadurch der öffentliche 
Versorgungsauftrag der Krankenhäuser nicht mehr zu ge
währleisten ist. 

Die in Satz 2 aufgeführten triftigen Gründe und die 
damit verbundenen Ausnahmen dienen der Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit Die Aufzählung beschränkt sich im 
Wesentlichen auf Wege, die unerlässlich sind für die unmit
telbare Gefahrenabwehr und Daseinsvorsorge, sowie für die 
Berufsausübung, Gesundheitsfürsorge und für die Funkti
onsfähigkeit von Staat, Einrichtungen und Gesellschaften. 
Entsprechend Nummer 3 zählt zu den triftigen Gründen die 
unmittelbare Vorbereitung und Durchführung von unauf
schiebbaren Prüfungen. 

Zu Teil 5- Ordnungswidrigkeiten und Schlussvor
schriften 

Zu § 22 (Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten) 

Nach der lnfektionsschutzgesetz-Zuständigkeitsverord
nung sind die Behörden des öffentlichen Gesundheitsdiens
tes auf der Ebene der Landkreise und Kreisfreien Städte 
weiterhin grundsätzlich zuständig für die Umsetzung des 
I nfektionssch utzgesetzes. 

Absatz 1 stellt klar, dass diese auch zuständig sind für 
die Durchsatzung von in Eilfällen durch die oberste Landes
gesundheitsbehörde wahrgenommenen Aufgaben und Be
fugnisse sowie für die Durchsatzung von Maßnahmen, die 
die oberste Landesgesundheitsbehörde bei einer Betroffen
heit von mehreren Landkreisen und Kreisfreien Städten trifft. 
Auf die Möglichkeit, die Ortspolizeibehörden in geeigneten 
Fällen um Vollstreckungshilfe zu ersuchen, wird verwiesen. 

Absatz 2 beschreibt die Tatbestände der zur ahndenden 
Ordnungswidrigkeiten. 
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Zu § 23 (lnkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das lnkrafttreten und Außerkraft
treten. 
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